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1.0 Vorbemerkung 

Die Samtgemeinde Isenbüttel zählt zurzeit (Stand: 01/2006) ca. 15.600 Einwohner 
und liegt im Südosten des Landkreises Gifhorn 

Aufgrund der verkehrsgünstigen Lage zwischen der Stadt Gifhorn (6 km entfernt), der 
Stadt Braunschweig (25 km entfernt) und der Stadt Wolfsburg als Industriestandort 
(15 km entfernt) weist Isenbüttel besondere Standortvorteile zur Sicherung und Ent-
wicklung von Wohn- und Arbeitsstätten auf.  

Durch die Landesstraße L 292 und die Kreisstraßen K 66, K 67, K 114 und K 118 ist 
das Gebiet gut in das regionale und überregionale Verkehrsnetz eingebunden. Dar-
über hinaus ist die Gemeinde durch die Bahnlinien Hannover – Berlin und Braun-
schweig – Gifhorn an das Schienennetz der Deutschen Bahn AG angebunden. Die 
Bahnhöfe bzw. Haltepunkte befinden sich in Gifhorn, Calberlah und in Meine (Samt-
gemeinde Papenteich). Die Samtgemeinde wird vom Mittellandkanal und dem Elbe 
Seitenkanal durchquert. An der Einmündung des Elbe Seitenkanals in den Mittelland-
kanal besteht ein Schiffsanlegeplatz, der auch zum Güterumschlag geeignet ist. Eine 
weitere Anlegestelle besteht am Tankumsee. 

Die Gemeinde Isenbüttel zählt gegenwärtig ca. 6.250 Einwohner und liegt im Norden 
der Samtgemeinde Isenbüttel. Die Gemeinde Calberlah liegt im Nordosten der Samt-
gemeinde und hat z. Zt. rd. 5.110 Einwohner. Nordöstlich der Ortschaft Isenbüttel be-
findet sich das überregional bekannte Naherholungsgebiet Tankumsee. Hier befindet 
sich auch das rd. 39 ha große Plangebiet, welches über die Kreisstraße K 117 direkt 
an das regionale und überregionale Straßennetz angebunden ist. Von Braunschweig 
aus ist der Tankumsee auch über Wasser zu erreichen.  

Die ursprünglich angedachte Nutzung des Plangebietes als Ferienhausgebiet wan-
delte sich spätestens Mitte der 70er Jahre des 20. Jahrhunderts in eine überwiegend 
dauerhafte Wohnnutzung. So entstand ein planungsrechtlich nicht abgesichertes 
Wohngebiet mit nur einem sehr geringen Anteil an Ferienhäusern. Davon unbenom-
men etablierte sich der übrige Bereich des Tankumsees u. a. mit einem Seehotel, 
Gastronomie, Camping- und Grillplätzen zu einem beliebten Erholungsgebiet. 

 

1.1 Landes- und regionalplanerische Einordnung; Zie le der Raumordnung 

Nach dem Niedersächsischen Landes-Raumordnungsprogramm 1) und dem Regio-
nalen Raumordnungsprogramm für den Großraum Braunschweig 2) ist der Ortsteil  
Isenbüttel der Gemeinde als Grundzentrum u. a. zur Bereitstellung der zentralen Ein-
richtungen zur Deckung des allgemeinen, täglichen Grundbedarfs eingestuft.  

Der Planbereich des rechtskräftigen Bebauungsplanes befindet sich im Norden der 
Gemeinde Isenbüttel und im Westen der Gemeinde Calberlah. 

Im Regionalen Raumordnungsprogramm 2008 für den Großraum Braunschweig sind 
folgende Festlegungen enthalten: 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes “Erholungsgebiet Tankumsee Neufas-
sung“ ist in Gänze als bauleitplanerisch gesicherter Bereich erfasst (II 1.1). Für den 
bebauten Bereich sind keine weiteren zeichnerischen Festlegungen getroffen. Er wird 
von einem regional bedeutsamen Fahrradweg gekreuzt. Hierbei handelt es sich um 

                                            
1) vgl. Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen 2008 (LROP), in der aktuellen Fassung 
2) Regionales Raumordnungsprogramm für den Großraum Braunschweig, Zweckverband Großraum 

Braunschweig 2008 (RROP), in der aktuellen Fassung 
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ein Ziel der Raumordnung, dem im Bebauungsplan durch die Festsetzung eines Fuß- 
und Radweges innerhalb der Brandschutzschneise entsprochen wird. 

Der See und die umgebenden Wälder sind als Vorranggebiete für Erholung mit star-
ker Inanspruchnahme durch die Bevölkerung festgelegt (III 2.4 (6)). Im Süden und im 
Bereich des Sees ist dies zusätzlich überlagert durch ein Vorbehaltsgebiet für Natur- 
und Landschaft. Insgesamt gilt der Bereich als regional bedeutsamer Erholungs-
schwerpunkt (III  2.4 (11)). Der See ist als Wasserfläche, als regional bedeutsame 
Sportanlage für Wassersport definiert. Die Erschließung des Gebietes wird durch die 
Kreisstraße K 117 gesichert, die als Hauptverkehrsstraße von regionaler Bedeutung 
festgelegt ist. 

Mit diesen Vorgaben der Regionalplanung war die Bauleitplanung detailliert abzu-
stimmen. 

Hierzu erfolgte auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung (17. Flächennutzungs-
planänderung) bereits eine intensive Abstimmung mit dem für die Raumordnung zu-
ständigen Träger, dem Zweckverband Großraum Braunschweig (ZGB). 

In der seit 1999 wirksamen 17. Flächennutzungsplanänderung heißt es: 

�  Zitatbeginn 

In diesem Fall wird in erster Linie die Vereinbarkeit eines Wohngebietes mit den Im-
missionen, die sich aus den Aktivitäten im Rahmen der Erholungsfunktion ergeben, 
herzustellen sein. 

Aufgrund der hier in Frage kommenden Emissionsquellen handelt es sich ausschließ-
lich um Schalluntersuchungen. Diese beziehen sich auf folgende Konfliktsituation: 

1. Ferienhäuser innerhalb der Wohnbaufläche; 
2. Haupterschließungsstraße im Westen der Wohnbaufläche; 
3. Großparkplatz im Norden der Wohnbaufläche; 
4. Campingplatz im Süden der Wohnbaufläche; 
5. Badebetrieb im Osten der Wohnbaufläche. 

�  Zitatende 

Die möglichen Immissionskonflikte (Schall) wurden im Rahmen eines schalltechni-
schen Gutachtens3) untersucht und angemessen gewürdigt. Das Ergebnis wird im 
Flächennutzungsplan wiedergegeben: 

�  Zitatbeginn 

Als Fazit ist somit festzustellen, dass die Umwandlung des Ferienhausgebietes in ei-
ne Wohnbaufläche mit den Zielen der Raumordnung vereinbar ist. Eine Einschrän-
kung der intensiven Erholungsnutzung durch die geänderte Darstellung gegenüber 
dem übrigen Vorranggebiet ist nicht zu befürchten. Insofern ist bei entsprechenden 
Festsetzungen in dem zu ändernden Bebauungsplan die vorgesehene Wohnbauflä-
che mit der vorrangigen Zweckbestimmung "intensive Erholung" vereinbar. 4) 

�  Zitatende 

Der wirksame Flächennutzungsplan stellt für vorliegendes Plangebiet Wohnbauflä-
chen dar. Der vorliegende Bebauungsplan setzt entsprechend allgemeine Wohnge-
biete fest und ist somit aus dem Flächennutzungsplan gem. § 8 (2) BauGB entwickelt. 

                                            
3) Bonk, Maire, Hoppmann; Schalltechnisches Gutachten zur 17. Änderung des Flächennut-

zungsplanes der Samtgemeinde Isenbüttel; 98218; Garbsen 1998 
4) vgl. auch Kapitel 2.7 Immissionsschutz 
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Die Gemeinde Isenbüttel erachtet ihre Planung insofern als an die Ziele der Raum-
ordnung gem. § 1 (4) BauGB angepasst. 

 

1.2 Entwicklung des Plans/ Rechtslage 

Der vorliegende Bebauungsplan ist aus dem Flächennutzungsplan der Samtgemein-
de Isenbüttel entwickelt, der in seiner Urfassung seit 1978 wirksam ist und zwischen-
zeitlich – entsprechend der örtlichen Entwicklungsbedürfnisse – durch Änderungen 
fortgeführt wurde. 

Für die Gemeinde Isenbüttel ist der Flächennutzungsplan mit Stand der 27. Änderung 
von 2007 wirksam. Die Änderung von Sonderbauflächen für Ferienhäuser in Wohn-
bauflächen erfolgte mit der 17. Flächennutzungsplanänderung, die seit 1999 wirksam 
ist. 

Der ursprüngliche Bebauungsplan "Erholungsgebiet Tankumsee - Neufassung" liegt 
überwiegend auf dem Gebiet der Gemeinde Isenbüttel, mit einem kleinen Teilbereich 
auf dem Gebiet der Gemeinde Calberlah. Er wurde am 03.08.1976 rechtskräftig. Die 
darauf folgenden Änderungen des Bebauungsplans betrafen nur das Gemeindege-
biet Isenbüttels. Die 1. Änderung erfolgte 1983, die 2. 1988 und die 3. Änderung 1991 
und die 4. Änderung 1992. Diese Änderungen sind rechtskräftig. Für die Aufstellung 
der 5. Änderung (Bereich des Campingplatzes) wurde im Dezember 2000 der Be-
schluss gefasst; bisher hat es zu diesem Plan keine weitergehenden Verfahrens-
schritte gegeben. Im Zusammenhang mit der o. g. 1. Änderung des Urplans erfolgte 
ergänzend die Erarbeitung eines Grünplans. 

Weiterhin gelten u. a. auch für den vorliegenden Geltungsbereich eine Baumschutz-
satzung und eine örtliche Bauvorschrift, für die parallel die erste Änderung durchge-
führt wird. 

Für die vorliegende Planung ist die 3. Änderung des Urplans Erholungsgebiet 
Tankumsee von 1990 maßgeblich zu betrachten; ihre Festsetzungen insbesondere 
zu Art und Maß der baulichen Nutzung für die Baugebiete werden vorliegend über-
plant. Mit der Änderung von Sondergebieten für Ferienhäuser in allgemeine Wohnge-
biete wird der bereits mit der 17. Flächennutzungsplanänderung von 1999 dokumen-
tierte Wille der Samtgemeinde nun auch in der verbindlichen Bauleitplanung (Ge-
meinde) umgesetzt: Die planungsrechtliche Absicherung der vorhandenen Dauer-
wohnnutzung des bisherigen Ferienhausgebietes (vgl. auch Kap. 1.3 "Notwendigkeit 
der Planaufstellung, Ziele, Zwecke und Auswirkungen des Bebauungsplans"). Durch 
die Umwandlung des Freienhausgebietes entsprechend der tatsächlichen Nutzung ist 
dieses jedoch nicht funktionslos geworden, weil die Änderung die Art der Nutzung in 
ansonsten gleichen Gebäuden betrifft, die Ferienhausnutzung nicht dauerhaft ausge-
schlossen ist. Vielmehr gehören Betriebe des Beherbergungsgewerbes gem. § 4 (3) 
Nr. 1 BauNVO zum Katalog der in allgemeinen Wohngebieten gem. § 4 BauNVO zu-
lässigen Nutzungen. 

Die Straßen im bisherigen Ferienhausgebiet sind öffentlich gewidmet, werden jedoch 
von der Tankumsee-Betriebs-GmbH unterhalten, die die Kosten auf die Anlieger um-
legt. Der Ausbauzustand der Straßen entspricht gegenwärtig nicht vollständig den 
"Empfehlungen zur Anlage von Erschließungsstraßen" (EAE 85/95) noch der "Richtli-
nie für den Ausbau von Straßen" (RASt 06). Erst wenn die Straßen ausgebaut sind, 
erfolgt die Übernahme der Erschließung in die gemeindliche Trägerschaft. Daran ist 
auch die Beendigung des vorliegenden Bebauungsplanverfahrens gekoppelt. Der 



B-Plan "Erholungsgebiet Tankumsee - Neufassung", 6. Änderung - 6 - 

Gemeinde Isenbüttel / Gemeinde Calberlah, Landkreis Gifhorn 

 

 

Büro für Stadtplanung  Dr.-Ing. W. Schwerdt Braunschweig 

Satzungsbeschluss des Bebauungsplans bzw. dessen Bekanntmachung ist erst vor-
gesehen, wenn die Übernahme der Erschließungsanlagen erfolgt ist. 

 

1.3 Notwendigkeit der Planaufstellung; Ziele, Zweck e und Auswirkungen des Be-
bauungsplans 

In den in Wohnbaugebiete zu ändernden Sondergebieten (Zweckbestimmung: touris-
tisch genutztes ferienmäßiges Wohnen) wird tatsächlich zu 80 % dauerhaft gewohnt. 
5 % stellt die Ferienhausvermietung dar, 15 % die Wochenendhausnutzung (lt. Anga-
ben der Tankumsee GmbH). Angesichts der tatsächlichen Nutzung des Ferienhaus-
gebiets als hauptsächlich zu Dauerwohnzwecken genutztes Wohngebiet sieht es die 
Gemeinde als gerechtfertigt – und städtebaulich gem. § 1 (3) BauGB erforderlich – 
an, in diesem Bereich ein Wohngebiet zu entwickeln. 

Ein Rechtsanspruch der tatsächlich vorhandenen Dauerwohnnutzung auf Bebau-
ungsplanänderung oder Übernahme der Erschließung in die gemeindliche Träger-
schaft besteht allerdings nicht (§ 2 (3), § 123 (3) BauGB). Die bisherige Festsetzung 
eines Ferienhausgebietes ist durch die tatsächliche Umwandlung in ein überwiegen-
des Dauerwohngebiet auch nicht funktionslos geworden, weil dies nur die Art der 
Nutzung in ansonsten gleichen Gebäuden betrifft, die Ferienhausnutzung mithin nicht 
dauerhaft ausgeschlossen ist. 

Die Gemeinde verfolgt mit der Änderung des Ferienhausgebietes in ein Wohngebiet 
folgende Planungsziele: 

·  Entsprechend der tatsächlichen Nutzung soll eine Dauernutzung Wohnen zuge-
lassen werden. Insoweit soll das Maß der baulichen Nutzung geringfügig erhöht 
werden. 

·  Die Ferienhausnutzung soll unbeschränkt weiter zulässig bleiben (also nicht nur 
"ausnahmsweise" gem. § 4 (3) Nr. 1 BauNVO) gem. § 1 (6) Nr. 2 BauNVO). 

·  Zur Gewährleistung der aufgelockerten Bebauung und Wohnruhe sollen störende 
Nutzungen eines WA möglichst weitgehend ausgeschlossen werden, ohne dass 
jedoch ein WR entstehen kann. 

·  Immissionskonflikte zu zentralen Anlagen, Sport- und Freizeitanlagen sowie Ver-
kehrsflächen sind zu untersuchen und ggf. durch Festsetzungen zu regeln. 

Aufgrund der erstmaligen Zulassung von Dauerwohnungen in dem bisher Ferienhäu-
sern vorbehaltenen Gebiet stellt sich die Frage nach dem Bestandsschutz der bishe-
rigen Nutzung. Die tatsächlich vorhandenen Wochenendhäuser genießen von vorn-
herein keinen Bestandsschutz, weil diese auch nach dem bisherigen Bebauungsplan 
nicht zulässig waren. Für die bisher allein zulässigen Ferienhäuser ändert sich jedoch 
die Situation durch das Hinzutreten einer weiteren Nutzung. Der Bestandsschutz der 
bisherigen Nutzung der Ferienhäuser ist bereits auf der Ebene des Bebauungsplanes 
zu berücksichtigen. Grundsätzlich steht die bisherige alleinige planungsrechtliche Zu-
lässigkeit der Festsetzung eines WA nicht entgegen. Es gibt kein Recht auf Beibehal-
tung einer einmal erfolgten planerischen Festsetzung. Das Recht der vorhandenen 
Ferienhäuser auf Erholungsruhe ist jedoch zu berücksichtigen, da sich dieser Ge-
sichtspunkt durch die planerische Zulassung der Dauerwohnnutzung ändert. Auch 
dieser Gesichtspunkt dürfte einer Ausweisung des WA im vorgesehenen Umfang je-
doch nicht entgegenstehen. Gemäß § 4 (3) Nr. 1 BauNVO gehören Betriebe des Be-
herbergungsgewerbes zu den zulässigen Nutzungen in allgemeinen Wohngebieten. 
In diesem Sinne werden Ferienhäuser als solche Betriebe erachtet. 
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Hinsichtlich der Störanfälligkeit wird ein Ferienhausgebiet in der DIN 18005 einem 
WR gleichgestellt, so dass sich die Situation durch Festsetzung eines WA mit 5 dB(A) 
höheren Lärmrichtwerten etwas verschlechtern würde. Bei Ferienhausgebieten mit 
einer Freizeitinfrastruktur mit Lärmquellen wird die Störanfälligkeit jedoch geringer 
entsprechend einem WA gesehen (OVG N.W.BRS 57 Nr. 13; Fickert/ Fieseler, § 10 
Rn. 4; König/ Roeser/ Stock, § 10 Rn. 27). Dieser Gesichtspunkt kommt vorliegend 
aufgrund der vorhandenen Lärmquellen Parkplatz, Hotel, Tankumsee, Campingplatz 
zum Tragen. 

Das Interesse des Ferienhausgebietes an einer aufgelockerten Bebauung wird durch 
die Beibehaltung eines geringen Maßes der baulichen Nutzung, insbesondere der 
Mindestgrundstücksgröße, weitgehend beibehalten. Die geringfügige Erhöhung von 
GRZ und maximaler Grundfläche verschlechtern die Situation nicht wesentlich. 

Entschädigungsansprüche der Ferienhausbetreiber wegen der Änderung der pla-
nungsrechtlich zulässigen Nutzung der Sondergebiete SO 1 und SO 2 in ein WA ein-
schließlich Ferienhausnutzung bestehen nicht. Die Festsetzung eines WA einschließ-
lich Ferienhäuser führt nicht zur Aufhebung oder Änderung der bisher planungsrecht-
lich zulässigen Nutzung von Grundstücken (§ 42 (1) BauGB). Dabei sind Wochen-
endhäuser auch nach dem bisherigen Bebauungsplan nicht zulässig. Wochenend-
häuser fallen nicht unter den Begriff des Beherbergungsgewerbes oder der Ferien-
häuser, da sie nicht gewerblich genutzt werden (König/ Roeser/ Stock, § 10 Rn. 20). 
Wochenendhäuser sind vielmehr nur in entsprechenden Sondergebieten zulässig 
(§ 10 (1) 1. Alt. BauNVO). 

Die vorliegende Planung wirkt sich auch auf die Immissionssituation aus (vgl. Kap. 
2.6 "Immissionsschutz"). 

Im Rahmen der 17. Flächennutzungsplanänderung wurde ein schalltechnisches Gut-
achten 5) erarbeitet, welches Aussagen zu der Immissionsbelastung im Bereich des 
geplanten WA-Gebietes durch die Geräuschemissionen der typischen Freizeitnut-
zungen im Bereich der als Erholungs- und Freizeitflächen genutzten Uferzone des 
Tankumsees trifft. Demnach sind hier die Schutzansprüche des allgemeinen Wohn-
gebietes sicher eingehalten. 

Hinsichtlich der Schutzansprüche der Ferienhäuser wird – wie oben erläutert – auf-
grund der vorhandenen Freizeitinfrastruktur mit Lärmquellen wie z. B. Badebetrieb, 
Seehotel, etc. von Ansprüchen wie die eines allgemeinen Wohngebietes ausgegan-
gen. 

Eine sachgerechte Planung setzt die ausreichende wegemäßige Erschließung sämt-
licher Baugrundstücke voraus. Im Bebauungsplan werden vorliegend Verkehrsflä-
chen, z. T. mit besonderer Zweckbestimmung, festgesetzt. Bei Festsetzung von Ver-
kehrsflächen hat der betroffene Grundstückseigentümer einen Rechtsanspruch auf 
Übernahme der Flächen durch den Straßenbaulastträger (Gemeinde Isenbüttel) oder 
Entschädigung, soweit ihm Vermögensnachteile entstehen. 

Bei Festsetzung von Verkehrsflächen im Bebauungsplan ergibt sich dies aus § 40 
BauGB. Bei straßenrechtlicher öffentlicher Widmung der Straßen unabhängig vom 
Bebauungsplan ergibt sich dies aus § 13 (1) NStrG. 

Da es sich um Gemeindestraßen handelt (§ 47 Nr. 1 NStrG), liegt die Straßenbaulast 
kraft Gesetzes bei der Gemeinde Isenbüttel (§ 48 NStrG). Eine Übernahme der Stra-
ßen erfolgt erst, wenn der Ausbaustandard der Straßen durch die Tankumsee-
Betriebs-GmbH entsprechend der in Isenbüttel angewandten Standards erfolgt ist. 

                                            
5) Bonk, Maire, Hoppmann; Schalltechnisches Gutachten zur 17. Änderung des Flächennut-

zungsplanes der Samtgemeinde Isenbüttel; 98218; Garbsen 1998 
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Weiteres Planungsziel der Gemeinde ist der Erhalt des waldartigen Charakters des 
gegenwärtigen Ferienhausgebiets. Entsprechend werden vor allem Erhaltungsfest-
setzungen für die öffentlichen und privaten Flächen getroffen. Die erforderliche Har-
monisierung mit der zusätzlich geltenden Baumschutzsatzung  erfolgt durch deren 
pauschalen Verweis auf die Bindung und Erhaltung von Anpflanzungen in deren § 3 
(1) Nr. 4. 

Weiterhin gilt die Örtliche Bauvorschrift für das vorliegende Plangebiet, wobei sich 
die Änderungen des rechtskräftigen Bebauungsplans durch die vorliegende 
6. Änderung nicht auf diese Bauvorschrift auswirken. Parallel zum Bauleitplanverfah-
ren ist eine Änderung der örtlichen Bauvorschrift insbesondere im Hinblick auf Ein-
friedungen und Sichtschutzzäune vorgesehen. 

Auswirkungen durch vorliegende Planung für Natur und Landschaft ergeben sich vor 
allem durch die maßvolle Anhebung der GRZ von 0,15 auf 0,2 (nur im Bereich des 
ehemaligen Sondergebietes 1) sowie die Erhöhung der maximalen Grundfläche der 
Hauptnutzung (hier u. a. der Wohngebäude) von 90 m² auf nun 120 m² bzw. von 
35 m² auf 40 m² für Nebenanlagen, nicht überdachte Terrassen, Stellplätze und Ga-
ragen im ganzen Gebiet (sowohl ehemals SO1, als auch SO2). Bei der Ermittlung der 
überbaubaren Grundfläche von maximal 120 m² bis zur GRZ von 0,2 bzw. 0,4 im 
WA 2 sind Nebenanlagen gem. § 14 BauNVO Garagen und Stellplätze nicht mit an-
zurechnen. Auch nicht überdachte Terrassen sollen bei der Ermittlung der zulässigen 
Grundfläche nicht angerechnet werden. Dazu ist in den textlichen Festsetzungen II.4 
und II.5 eine Ausnahmeregelung gem. § 31 (1) BauGB aufgenommen worden. Für 
Nebenanlagen gem. § 14 BauNVO, Garagen und Stellplätze gem. § 12 BauNVO und 
nicht überdachte Terrassen ist eine Überschreitung bis zu 40 m² zulässig. Pro Grund-
stück ist also eine maximale Grundfläche von 160 m² zulässig. Die gemeinsame Be-
bauung mehrerer Grundstücke ist zulässig. Der so ermöglichte Eingriff darf jedoch 
nur innerhalb der durch Baugrenzen definierten, überbaubaren Grundstücksfläche er-
folgen, in Ergänzung der vorhandenen Bebauung. Die meist mit Gehölzen bestande-
nen Bereiche außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche bleiben somit erhalten. 
So ist von den öffentlich nutzbaren Flächen das mögliche "Mehr" an Bebauung in der 
Regel nicht wahrnehmbar, da die Grundstücke dicht eingegrünt bleiben. 

 

 

2.0 Planinhalt/ Begründung 

Das rd. 39 ha große Plangebiet wird im Norden durch die Kreisstraße K 117 (Tan-
kumsee-Randstraße) und im Westen durch waldartige Grünflächen bzw. ebenfalls 
durch die K 117 begrenzt. Südlich des Plangebiets liegt ein Campingplatz und östlich 
befindet sich der Tankumsee mit seinen Uferzonen (Liegeflächen, Grill- und Kinder-
spielplatz, etc.) und das Seehotel sowie – im Nordosten – der große Sammelpark-
platz. 

Entsprechend der Darstellungen des wirksamen Flächennutzungsplanes der Samt-
gemeinde Isenbüttel setzt vorliegender Bebauungsplan Wohngebiete und Grünflä-
chen fest. 

Die rechtskräftigen Festsetzungen werden durch vorliegenden Bebauungsplan im Be-
reich des Plangebietes überplant. Dabei werden jedoch für die öffentlichen Flächen 
die "alten" Festsetzungen weitgehend in die vorliegende Planung übertragen. Auch 
das Maß der Nutzung wird – mit Ausnahme bspw. der GRZ und der maximalen 
Grundfläche – für die Baugebiete zu einem großen Teil beibehalten. Insbesondere 
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die Art der zulässigen Nutzung wird geändert; statt der bisherigen Sondergebiete 1 
und 2 (allgemeine Zweckbestimmung: touristisch genutztes ferienmäßiges Wohnen/ 
Art der baulichen Nutzung: Ferienhäuser) werden nun allgemeine Wohngebiete fest-
gesetzt. Eine Ausdehnung von Baugebieten durch vorliegende Planung gegenüber 
den bisher festgesetzten erfolgt im Wesentlichen nicht. 

 

2.1 Baugebiete 

- Allgemeine Wohngebiete (WA1 / WA2) gem. § 4 BauNV O  

Der vorliegende Bebauungsplan setzt im Umfang von rd. 26 ha Allgemeine Wohnge-
biete fest. Davon entfallen auf das allgemeine Wohngebiet WA 1 rd. 24 ha und auf 
das allgemeine Wohngebiet WA 2 rd. 2 ha. Die Unterschiede zwischen den beiden 
Wohngebieten betreffen das Maß der baulichen Nutzung und werden weiter unten 
behandelt. 

Die Änderung der Sondergebiete SO 1 (nun WA 1) und SO 2 (nun WA 2) erfolgt, um 
die tatsächlich vorhandene 80 %ige Dauerwohnnutzung planungsrechtlich abzusi-
chern. 

Das Allgemeine Wohngebiet dient vorwiegend dem Wohnen (§ 4 (1) BauNVO) und 
umfasst daher sowohl die dauernde Wohnnutzung als auch die ca. 5 % Ferienhaus-
vermietung. Hierzu werden kleine Betriebe des Beherbergungswesens gem. § 4 (3) 
Nr. 1 i. V. m. § 3 (3) Nr. 1 BauNVO als allgemein zulässig festgesetzt (§ 1 (6) Nr. 2 
und § 1 (9) BauNVO). Damit wird die Ferienhausnutzung im Gebiet auch für die Zu-
kunft planungsrechtlich als allgemein zulässig abgesichert. 

Neben der Berücksichtigung der tatsächlichen Nutzung (Bestandsschutz) wird so 
auch dem Bedarf an Übernachtungsmöglichkeiten neben dem Tankumsee Rechnung 
getragen. 

Um die Störung der Wohnruhe durch größere Betriebe des Beherbergungsgewerbes 
(§ 4 (3) Nr. 1 BauNVO), die bei allgemeiner Zulässigkeit ohne weitere Einzelfallprü-
fung entstehen könnten, zu vermeiden, sind nur kleine Betriebe des Beherbergungs-
gewerbes (§ 3 (3) Nr. 1 BauNVO) zulässig. Die tatsächlich vorherrschende Struktur, 
nach der mehrere einzelne Ferienhäuser gemeinsam von einem Betrieb vermietet 
werden, ist bei dieser Festsetzung nach wie vor zulässig, da sie keinen organisatori-
schen und räumlich einheitlichen – und damit größeren – Betrieb darstellen. Vielmehr 
handelt es sich um verstreut auf einzelnen Grundstücken mit gesonderter Zufahrt und 
eigenen Stellplätzen angeordnete Ferienhäuser. 

Die vorhandene, ca. 15 %ige Wochenendhausnutzung fällt weder unter die Wohnnut-
zung, noch unter den Begriff des Beherbergungswesens oder der Ferienhäuser. Wo-
chenendhäuser sind nur in entsprechenden Sondergebieten gem. § 10 (1) BauNVO 
zulässig. Damit waren Wochenendhäuser bisher und werden auch künftig im Plange-
biet nicht zulässig sein. 

Zur Gewährleistung der Wohn- und Erholungsruhe werden die im Allgemeinen 
Wohngebiet allgemein zulässigen, nicht störenden Handwerksbetrieb sowie die der 
Versorgung dienenden Läden nur als ausnahmsweise zulässig festgesetzt. Da in 
dem geplanten Allgemeinen Wohngebiet kleine Beherbergungsbetriebe allgemein zu-
lässig sein sollen und um den Gebietscharakter der bisher besteht nicht zu beein-
trächtigen, wird es nur ausnahmsweise nach Einzelfallprüfung zulässig sein, Läden, 
die der Versorgung des Gebietes dienen, oder nicht störende Handwerksbetriebe zu 
errichten. Da das Gebiet z. Zt. vollständig bebaut ist und genutzt wird, besteht z. Zt. 
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keine Nachfrage nach den genannten Einrichtungen. Aufgrund der getroffenen Fest-
setzung zur ausnahmsweisen Zulässigkeit hat die Gemeinde angemessene Möglich-
keiten zur Steuerung und Einflussnahme, um Konflikten vorzubeugen. 

Alle anderen Nutzungen, die in einem Allgemeinen Wohngebiet gem. § 4 BauNVO  
allgemein oder ausnahmsweise zulässig sind, sind aufgrund der vorhandenen Ge-
bietsstruktur nicht zulässig. Durch die als zulässig festgesetzten Nutzungen bleibt der 
allgemeine Gebietscharakter eines Allgemeinen Wohngebietes jedoch gewahrt. 

Um den waldartigen Charakter des Plangebietes zu erhalten und im Sinne des spar-
samen Umgangs mit Grund und Boden dürfen auch Nebenanlagen (§ 14 BauNVO), 
Stellplätze und Garagen (§ 12 BauNVO) nur innerhalb der überbaubaren Grund-
stücksflächen (§ 23 (5) BauNVO) errichtet werden. Gastanks u. ä. Nebenanlagen, die 
der Versorgung des Wohngebäudes dienen, müssen unterirdisch angelegt werden. 
Im Sinne der Unterstützung regenerativer Energien sind entsprechende Versor-
gungsanlagen wie z. B. Solaranlagen oder Anlagen für nachwachsende Rohstoffe 
von dieser Regelung ausgenommen. 

Die Entstehung von Kleintierställen, die den Gebietscharakter beeinträchtigen wür-
den, ist nicht zu besorgen, da die Zulässigkeit von Kleintierställen gem. § 14 BauNVO 
in den Baugebieten nach den §§ 2 – 13 jeweils an den Gebietscharakter gekoppelt 
sind. Insofern wird in einem Allgemeinen Wohngebiet z. B. die Errichtung eines 
Meerschweinchenstalles zulässig sein. Von diesem geht jedoch keine Beeinträchti-
gung aus, die den Gebietscharakter der Waldsiedlung beeinträchtigen würde. Lärm-
belästigungen sind ebenfalls nicht in unangemessenem Rahmen zu erwarten, da die 
Orientierungswerte gem. DIN 18005 auch bei der Errichtung von Kleintierställen ein-
zuhalten sind. Die Haltung von Hühnern wäre beispielsweise unzulässig. In diesem 
Zusammenhang wird weiterhin angemerkt, dass in einem Allgemeinen Wohngebiet 
ohnehin keine gewerbliche Tierhaltung mithin auch keine gewerbliche Kleintierhaltung 
zulässig ist. 

Ziel der Gemeinde ist es, den vorhandenen Gebietscharakter, der sich durch eine 
kleinteilige Bebauung und eine waldartige Durchgrünung auszeichnet, zu erhalten. 
Das rechtskräftige Maß der baulichen Nutzung wird daher weitgehend übernommen 
und bleibt somit hinter dem in Allgemeinen Wohngebieten zulässigen zurück. Zuläs-
sig sind nach wie vor nur Gebäude mit einem Vollgeschoss und einer maximalen Hö-
he von 6 m, was nun auch im Bebauungsplan festgesetzt wird. Auch die Festsetzun-
gen der Mindestgrundstücksgröße bleiben bestehen (ehem. SO 1, nun WA 1: 500 m²/ 
ehem. SO 2, nun WA 2: 200 m²), nur dass ergänzend für WA 1 nun auch Grundstü-
cke ab mindestens 225 m² zulässig sind, sofern es sich um Doppelhäuser handelt 
(die 500 m² gelten für Einzelhäuser; diese Differenzierung gab es im alten Bebau-
ungsplan nicht, der die hier entfallene offene Bauweise gem. § 22 (2) BauNVO fest-
setzte). Im WA 2 wird nun nicht mehr geschlossene, sondern von der offenen abwei-
chende Bauweise gem. § 22 (4) BauNVO festgesetzt, da im WA 2 die Bebauung aus 
Reihenhäusern besteht mit einer Länge von z. T. mehr als 50 m. Darüber hinaus wird 
– zur Wahrung des o. g. Gebietscharakters – die Anzahl der Wohneinheiten je 
Wohngebäude auf eine Einheit in beiden Wohngebieten beschränkt. 

In dem vollständig mit Reihenhäusern bebauten WA 2-Gebiet wird an der rechtskräf-
tigen Grundflächenzahl (GRZ) von 0,4 festgehalten entsprechend der Obergrenze 
des Maßes der baulichen Nutzung bezüglich GRZ für Allgemeine Wohngebiete 
(§ 17 (1) BauNVO). Für die WA 1-Gebiete erfolgt eine Anhebung der GRZ von 0,15 
auf 0,2. Somit lassen sich die Grundstücke – die deutlich größer sind als im WA 2-
Gebiet – im Interesse der Dauerwohnnutzung besser nutzen, zum anderen erfolgt 
nun planungsrechtlich die Legitimierung der in einigen Teilgebieten bereits überschrit-



B-Plan "Erholungsgebiet Tankumsee - Neufassung", 6. Änderung - 11 - 

Gemeinde Isenbüttel / Gemeinde Calberlah, Landkreis Gifhorn 

 

 

Büro für Stadtplanung  Dr.-Ing. W. Schwerdt Braunschweig 

tenen GRZ von 0,15. Durch die maßvolle Anhebung um 0,05 bleibt der waldartige 
Charakter des Gebietes nach wie vor gewährleistet. 

Auch die Anhebung der maximalen Grundfläche baulicher Anlagen in beiden WA-
Gebieten für die Wohngebäude bzw. Gebäude, die der Hauptnutzung dienen von 90 
m² auf max. 120 m² trägt der bereits vorhandenen Versiegelung Rechnung. Weiterhin 
wird so eine unmaßstäbliche Bebauung, wie sie nur bei Festsetzung einer GRZ mit 
Bezug auf sehr große Baugrundstücke möglich wäre (Beispiel 1: Ein 1.000 m² 
Grundstück ermöglicht ohne Begrenzung der Grundfläche aufgrund der GRZ von 0,2 
eine Versiegelung von 200 m². Beispiel 2: Bei einem 500 m² großen Grundstück ist 
trotz einer maximal zulässigen Grundfläche von 120 m² trotzdem nur eine Versiege-
lung von 100 m² entsprechend der GRZ von 0,2 zulässig). Bei der Berechnung der 
maximalen Grundfläche sind nicht mit anzurechnen Nebenanlagen, Stellplätze und 
Garagen, für die zusätzlich insgesamt 40 m² Versiegelung zulässig sind. Als Aus-
nahmeregelung gem. § 31 (1) BauGB sind in den 40 m² (sonstige bauliche Anlagen) 
die nicht überdachten Terrassen anzurechnen. Auch diese Festsetzung trägt den in 
der Örtlichkeit vorhandenen Gegebenheiten Rechnung. Aufgrund der Festsetzung 
dieser maximalen Obergrenze wird auf einen Ausschluss der Überschreitung der 
GRZ gem. § 19 (4) Satz 2 BauNVO verzichtet (Beispiel 1: Für ein 1.000 m² großes 
Grundstück und der GRZ von 0,2 plus 50 % Überschreitung für Nebenanlagen, Stell-
plätze und Garagen stellen die o. g. 40 m² die Obergrenze für Nebenanlagen, nicht 
überdachte Terrassen und Gartenwege, Stellplätze und Garagen dar. Beispiel 2: Bei 
einem 250 m² großen Grundstück und der GRZ von 0,2 plus 50 % Überschreitung für 
Nebenanlagen, nicht überdachte Terrassen und Gartenwege, Stellplätze und Gara-
gen ist für diese eine Versiegelung von bis zu maximal 25 m² durch die Überschrei-
tung möglich). 

Diese Regelungen zur zulässigen Grundstücksversiegelung (GRZ und absolute  
Obergrenzen) gewährleisten den Erhalt der kleinteiligen Bebauung und des waldarti-
gen Charakters, da sie von der Grundstücksgröße abhängig sind. Bei sehr großen 
Grundstücken wäre ansonsten nur aufgrund der GRZ eine für das Gebiet nicht maß-
stäbliche Bebauung möglich. Ohne die GRZ – nur mit den absoluten m²-Grenzen – 
könnten andererseits kleine Grundstücke im hohen, gebietsfremden Maße überbaut 
werden. 

Wie zuvor bereits ausgeführt, müssen alle baulichen Anlagen innerhalb des Bautep-
pichs realisiert sein und dürfen eine bestimmte Flächengröße nicht überschreiten, um 
die starke Durchgrünung des Gebietes und dessen waldartigen Charakter langfristig 
zu bewahren. Alle vorhandenen Gehölze außerhalb der zulässig versiegelten Flächen 
müssen daher erhalten und bei Abgang gleichartig ersetzt werden. Weiterhin gilt un-
abhängig davon die Baumschutzsatzung sowie die Örtliche Bauvorschrift. 

Die Regelungen zur Höhe baulicher Anlagen waren zuvor in der Örtlichen Bauvor-
schrift getroffen. Sie werden nunmehr in den Bebauungsplan übernommen. Statt der 
bisher zulässigen Firsthöhe von 5,50 m wird zur Ermöglichung einer höheren Ausnut-
zung der Grundstücke, ohne den Versiegelungsgrad zu erhöhen, künftig eine First-
höhe von 6 m zugelassen. 

Eine zusätzliche Bepflanzung, die sich aus einer möglichen "Mehrversiegelung" der 
Flächen ergeben könnte, wird nicht festgesetzt. Zum einen handelt es sich nur um ei-
ne sehr moderate Mehr-Versiegelung. Zum anderen ist das Gebiet bereits stark 
durchgrünt und die theoretischen Ausgleichspflanzungen für die Mehrversiegelung 
sind praktisch kaum nachzuprüfen. 
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2.2 Verkehrsflächen  

Eine sachgerechte Planung setzt die ausreichende wegemäßige Erschließung sämt-
licher Baugrundstücke voraus, durch Anfahrbarkeit der Grundstücksgrenze. 

Der vorliegende Bebauungsplan setzt Straßenverkehrsflächen für die Erschließung 
des rd. 39 ha großen Plangebietes fest. Die Erschließung für Hinterliegergrundstücke 
oder nur für Fußgänger und Radfahrer wird als Verkehrsfläche besonderer Zweckbe-
stimmung festgesetzt – mit der Zweckbestimmung "Anlieger" bzw. "Fuß-/ Radweg". 

Die gewählten Festsetzungen sind erforderlich, da nur diese eine Benutzung durch 
die Allgemeinheit, Rettungs- und Entsorgungsfahrzeuge sowie die Grundstückseigen-
tümer unabhängig vom Eigentum sichern. Bei dem vorliegend großen Gebiet mit et-
wa 500 Gebäuden ist eine Erschließung durch Privatstraßen durch Festsetzung von 
Geh-, Fahr- und Leitungsrechten gem. § 9 (1) Nr. 11 BauGB nicht sachgerecht. 

 

2.3 Grünflächen 

- öffentliche 

Der vorliegende Bebauungsplan setzt im Umfang von rd. 7,3 ha entsprechend der 
wirksamen Flächennutzungsplandarstellung der Samtgemeinde öffentliche Grünflä-
chen fest. Entsprechend der Planungsebene erfolgt eine Differenzierung der Grünflä-
chen in einzelne Teilbereiche, wobei hier auf die rechtskräftigen Bebauungsplanfest-
setzungen zurückgegriffen wird bzw. auf die vorhandene Nutzung. Daher wird entlang 
der Mühlenriede die Zweckbestimmung Unterhaltungsstreifen festgesetzt, innerhalb 
dessen auch ein Fuß- und Radweg zulässig ist. Auch innerhalb der öffentlichen Grün-
fläche mit der Zweckbestimmung "Brandschutzschneise" ist der vorhandene Fuß- 
und Radweg weiterhin zulässig. Es folgen die Zweckbestimmungen "Kinderspielplatz" 
und "Parkanlage", in denen die erforderliche Erschließung auch ohne explizite Fest-
setzung von Rad- und Fußwegen zulässig ist. Der "Reitweg" entlang der Tankumsee-
randstraße (K 117) wird ebenfalls durch ein entsprechendes Planzeichen gesichert. 

Durch die Festsetzung der Zulässigkeit der Fuß- und Radwege im Brandschutzstrei-
fen werden die örtlichen Verhältnisse erfasst. Die Fuß- und Radwegeverbindung 
durch das Gebiet ist als überregional bedeutsamer Radweg ohnehin im Regionalen 
Raumordnungsprogramm erfasst und kann durch die Gemeinde durch ihre Planfest-
setzungen lediglich gesichert und keineswegs neu geplant werden. Insofern hatte sie 
im Rahmen der Planung hier lediglich die Möglichkeit, die Art der Festsetzung zu 
wählen. Sie hat hierbei der Festsetzung der Brandschutzschneise und der textlichen 
Formulierung der Zulässigkeit des Fuß- und Radweges den Vorzug vor einer zeich-
nerischen Festsetzung gegeben. Dies geschah, um deutlich zu machen, dass kei-
neswegs ein anderer Ausbau als bisher vorgesehen ist. 

Für die öffentlichen Flächen – und damit auch für die öffentlichen Grünflächen – wird 
festgesetzt, dass vorhandene Gehölze erhalten bleiben bzw. bei Abgang gleichartig 
ersetzt werden müssen. So ist gewährleistet, dass der Charakter der einzelnen Teil-
bereiche – z. B. der Brandschutzschneise, deren Bepflanzung mit dem zuständigen 
Träger (Landkreis/ Feuerwehr) abgestimmt gewesen ist – erhalten bleibt. 

- private 

In Ergänzung eines privaten Baugrundstückes ist auf der westlichen Uferseite der 
Mühlenriede eine private Grünfläche festgesetzt. Diese Grünfläche ist nicht öffentlich 
zugänglich. Auch hier gilt die für die öffentlichen Grünflächen beschriebene Erhal-
tungsfestsetzung für die vorhandenen Gehölze. 
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2.4 Ver- und Entsorgung 

In den rechtskräftigen Bebauungsplänen Tankumsee sind zahlreiche Ver- und Ent-
sorgungsanlagen festgesetzt (Versorgungsfläche Abfall/ Standort Trafo/ Pumpwerk/ 
Löschwasserentnahmestelle), die in der Örtlichkeit vorhanden sind. Im Interesse der 
größeren Flexibilität und da Versorgungsanlagen in allen Baugebieten zulässig sind, 
wird künftig auf deren Festsetzung mit Ausnahme der Pumpstationen und Trafos ver-
zichtet. 

Insgesamt ist die Ver- und Entsorgungsinfrastruktur (Wasser/ Abwasser/ Gas/ Elektri-
zität) für das bereits heute fast ausschließlich zu Dauerwohnzwecken genutzte Gebiet 
vorhanden. 

Zur Entsorgung des Oberflächenwassers siehe Kap. 2.7 "Gewässer/ Hochwasser-
schutz". 

Die Abfallentsorgungssatzung des Landkreises Gifhorn in der jeweils gültigen Fas-
sung ist zu beachten. Die Anwohner von Hinterliegergrundstücken haben ihre Sam-
melbehälter am Tage der Abfuhr an eine für die Sammelfahrzeuge zugängige Stelle 
zu bringen und nach der Entleerung auf ihre Grundstücke zurückzuholen. 

 

2.5 Brandschutz 

In dem waldartigen Gebiet spielt der vorbeugende Brandschutz eine besondere Rolle. 
Die vorliegende Bebauungsplanänderung setzt daher – wie in den rechtskräftigen 
Bebauungsplänen – eine Brandschutzschneise fest, die das Plangebiet in eine Nord- 
und eine Südhälfte teilt. Die in diesem Bereich vorhandene Bepflanzung erfolgte hin-
sichtlich der Brandschutzerfordernisse. Mit der Festsetzung, dass diese Bepflanzun-
gen zu erhalten und bei Abgang gleichartig zu ersetzen sind, wird die Brandschutz-
schneise auch künftig ihre Funktion erfüllen können. 

Die Zulässigkeit von Fuß- und Radwegen innerhalb der Schneise entspricht den Ge-
gebenheiten vor Ort und steht nicht im Konflikt zum Brandschutz. 

Die vorhandene Löschwasserentnahmestelle an der Mühlenriede ist im vorliegenden 
Bauleitplan entsprechend gekennzeichnet. 

Die grundsätzlichen Rahmenbedingungen hinsichtlich des Brandschutzes auf Bau-
leitplanebene haben sich durch die Änderung eines Ferienhausgebietes in ein allge-
meines Wohngebiet nicht geändert, insbesondere da das Gebiet bereits zu 80 % zu 
dauerhaften Wohnzwecken genutzt wird. 

 

2.6 Immissionsschutz 

In Bezug auf den Immissionsschutz ist in erster Linie die Vereinbarkeit eines Wohn-
gebietes mit den Immissionen, die sich aus den Aktivitäten im Rahmen der Erho-
lungsfunktion des Tankumseegebietes ergeben, zu gewährleisten. 

Aufgrund der hier in Frage kommenden Emissionsquellen handelt es sich ausschließ-
lich um Schalluntersuchungen. Diese beziehen sich auf folgende Konfliktsituation: 

1. Ferienhäuser innerhalb der Wohnbaufläche; 
2. Haupterschließungsstraße im Westen der Wohnbaufläche; 
3. Großparkplatz im Norden der Wohnbaufläche; 
4. Campingplatz im Süden der Wohnbaufläche; 
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5. Badebetrieb im Osten der Wohnbaufläche; 
6. Seehotel im Nordosten der Wohnbaufläche. 

Zur frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
wurde zunächst auf das Schallgutachten zurückgegriffen, das seinerzeit im Rahmen 
der 17. Änderung des Flächennutzungsplans der Samtgemeinde Isenbüttel erstellt 
wurde. Weiter wurde eine fernmündliche Abschätzung der Situation im Verhältnis des 
geplanten Wohngebietes zur Kreisstraße K 117 auf Grundlage aktueller Auskünfte 
zur Verkehrsmenge vom Landkreis Gifhorn berücksichtigt. 

Folgende Annahmen wurden für das frühzeitige Beteiligungsverfahren getroffen: 

Ad 1) Ferienhäuser innerhalb der Wohnbauflächen 

Die Störanfälligkeit von Ferienhausgebieten mit einer Freizeitinfrastruktur mit Lärm-
quellen (hier: Badebetrieb, Campingplatz, etc.) werden in der Rechtsprechung ent-
sprechend eines Allgemeinen Wohngebietes gesehen (OVG N.W. BRS 47 Nr. 13;  
Fickert/ Fieseler, § 10 Rn. 4; König/ Roeser/ Stock, § 10 Rn. 27). Damit besteht zwi-
schen der Ferienhausnutzung und der Wohnhausnutzung kein Immissionskonflikt. 
Für beide Gebietstypen sind die Orientierungswerte gem. DIN 18005 heranzuziehen: 
tags 55 dB und nachts 40 dB. Diese Werte werden gem. schalltechnischem Gutach-
ten6) eingehalten. 

Um die Möglichkeit der Störung der Wohnruhe im Gebiet durch "Betriebe des Beher-
bergungsgewerbes – wie sie im Allgemeinen Wohngebiet gem. § 4 (3) Nr. 1 BauNVO 
ausnahmsweise zulässig sind – und die der Versorgung des Gebietes dienende Lä-
den sowie nicht störende Handwerksbetriebe – wie sie im Allgemeinen Wohngebiet 
gem. § 4 (2) Nr. 2 BauNVO allgemein zulässig sind – möglichst auszuschließen, sind 
nur die in reinen Wohngebieten (WR) zulässigen, kleinen Betriebe des Beherber-
gungswesens gemäß § 3 (3) Nr. 1 BauNVO allgemein und die genannten, die der 
Versorgung des Gebietes dienenden Läden sowie nicht störende Handwerksbetriebe 
ausnahmsweise – d. h. nach Einzelfallprüfung – zulässig. 

Das im Zusammenhang mit der 17. Flächennutzungsplanänderung erstellte schall-
technische Gutachten7) untersuchte die Emissionen, welche durch den  

ad 5) Badebetrieb im Osten der Wohnbaufläche 

auf das Wohngebiet einwirken. Das Gutachten kommt zur folgenden Beurteilung: 

�  Zitatbeginn 

Nach den Ergebnissen der vorliegenden schalltechnischen Messungen stellt sich die 
Geräuschsituation an dem am stärksten betroffenen Rand des geplanten Wohngebie-
tes in der Nachbarschaft des Tankumsees wie folgt dar: 

Tagsüber wird der im Rahmen städtebaulicher Planungen für WA-Gebiete maßgebli-
che ORIENTIERUNGSWERT (Anhaltswert für die städtebauliche Planung nach Beiblatt 1 
zu DIN 18005) durch "Freizeitlärm" aus dem Uferbereich deutlich unterschritten. Auch 
der innerhalb der sog. "Ruhezeiten" in der FREIZEITLÄRMRICHTLINIE festgelegte, um 
5 dB(A) niedrigere IMMISSIONSWERT wird in der schalltechnisch ungünstigsten Situati-
on eingehalten. Dabei muss berücksichtigt werden, dass die Geräuschmessungen 
während der im Hinblick auf die Freizeitnutzung schalltechnisch ungünstigsten Zeit 
(Nieders. Sommerferien, sehr schöne, hochsommerliche Wetterlage) durchgeführt 

                                            
6) Bonk, Maire, Hoppmann; Schalltechnisches Gutachten zur 17. Änderung des Flächennut-

zungsplanes der Samtgemeinde Isenbüttel; 98218; Garbsen 1998 
7) ebenda 
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wurden. Im langzeitigen Mittel kann erwartet werden, dass der angesprochene Richt-
wert deutlich unterschritten wird. 

Während der von uns durchgeführten Messungen traten in der Nachtzeit (ab 22.00 
Uhr) keine vergleichbar hohen Geräuschimmissionen wie in den Nachmittags- und 
Abendstunden auf. Nach Mitteilung der Gemeinde Isenbüttel besteht für den Bereich 
des Tankumsee eine zeitliche Regelung, wonach ab 22.30 Uhr keine "Veranstaltun-
gen" (z. B: Grillfeten o. ä.) im Bereich der Freizeitanlage sowie im Uferbereich des 
Tankumsees zulässig sind. Auch die i. V. mit einem gelegentlichen "wilden Campen" 
verbundenen Geräuschimmissionen werden nach Mitteilung des Auftraggebers in 
den späten Abend- bzw. Nachtstunden durch organisatorische Maßnahmen unter-
bunden. 

Nach den vorliegenden Messergebnissen wird in der überwiegenden Zahl der mess-
technischen erfassten Nachtstunden  ein Mittelungspegel von 30 dB(A)  unterschrit-
ten. 

[...] 

Als Mittelwert über den gesamten Erhebungszeitraum wird der für WA-Gebiete maß-
gebliche ORIENTIERUNGSWERT von 40 dB(A) sicher eingehalten. 

�  Zitatende 

Damit kann festgestellt werden, dass zwischen dem vorliegenden Wohngebiet und 
dem Badebetrieb keine Immissionskonflikte bestehen. 

Im Rahmen der Vorplanung zur 6. Änderung des rechtkräftigen Bebauungsplanes 
wurden die Verkehrsmengen auf der Tankumsee-Randstraße (K 117) beim Landkreis 
Gifhorn erfragt. 

So kann Folgendes festgestellt werden: 

ad 2) Haupterschließungsstraße im Westen der Wohnbaufläche: 

Im Sommer 2000 wurde auf der K 117 eine DTV von 3191 Kfz/ Tag gezählt. Um die 
aktuelle Verkehrsmenge zu ermitteln, ist eine Verkehrszunahme von 0,8 % pro Jahr 
berücksichtigt worden, so dass sich für 2007 eine DTV von 4040 Kfz/ Tag ergibt. 

Nach Rücksprache mit dem Büro Bonk-Maire-Hoppmann im Mai 2007 ist bei freier 
Schallausbreitung überschlägig nachts in ca. 60 m Entfernung zur Straßenachse von 
einem Lärmpegel von 48 dB(A) auszugehen. 

Mit einem 3 m hohen Lärmschutz kann davon ausgegangen werden, dass der Frei-
flächenschutzanspruch von 55 dB(A) am Tag und 45 dB(A) in der Nacht (Orientie-
rungswerte gem. DIN 18005) sichergestellt werden kann. In ca. 50 m Entfernung zur 
Straßenachse ist in der Nacht mit der Einhaltung von 45 dB(A), dem Orientierungs-
wert der DIN 18005 für Verkehrslärm, zu rechnen. 

Bereits in ca. 30 m Entfernung zur Straßenachse werden 48 dB(A) eingehalten. Dies 
sind 3 dB(A) mehr als der Orientierungswert für Allgemeine Wohngebiete. 
Wohnen ist ebenfalls in Mischgebieten zulässig, für die gem. DIN 18005 der Nacht-
wert bei 50 dB(A) liegt, so dass im Rahmen des städtebaulichen Abwägungsprozes-
ses die Überschreitung der Orientierungswerte – wie im vorliegenden Fall – um 
3 dB(A) ermöglicht werden kann. 

Ad 3) Großparkplatz im Norden der Wohnbaufläche: 

Hinsichtlich der Emissionen des Großparkplatzes ist von einer Nutzungszeit lediglich 
am Tage auszugehen, da der Badebetrieb in der Regel nur tagsüber stattfindet. 

Ad 4) Campingplatz im Süden der Wohnbaufläche: 
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Durch die Organisation des Campingplatzes, die im Rahmen der 5. Änderung des 
Bebauungsplanes so festgesetzt werden soll, ist am Übergang zwischen dem Allge-
meinen Wohngebiet und dem "eigentlichen" Campingplatz die Zone mit den sog. 
"Mobilheimen" auch in den vergangenen Jahren schon vorzufinden gewesen. Die von 
dort ausgehenden Emissionen sind denen eines Ferienhausgebietes vergleichbar. 
Gemäß DIN 18005 werden Campingplätze Allgemeinen Wohngebieten gleichgesetzt. 
Insofern ist nicht mit Immissionskonflikten zu rechnen. 

Ad 6) Seehotel im Nordosten der Wohnbaufläche: 

Als Betrieb des Beherbergungsgewerbes wäre das Hotel gem. § 4 (3) BauNVO im 
Allgemeinen Wohngebiet ausnahmsweise zulässig. Insofern wird davon ausgegan-
gen, dass die mittelbare Nachbarschaft des Seehotels zu dem allgemeinen Wohnge-
biet – dazwischen befindet sich der Parkplatz des Tankumsees (vgl. ad 3.) – als ver-
träglich gelten kann. 

Um die o. g. Annahmen, die im Verfahren gem. § 4 (1) BauGB zu Grunde gelegt wur-
den, gutachterlich zu belegen und sach- und fachgerechte Festsetzungen zum Im-
missionsschutz zu treffen, ist das Büro Bonk, Maire, Hoppmann mit der Erstellung ei-
ner Schalltechnischen Untersuchung beauftragt worden. Diese berücksichtigt folgen-
de Annahmen 8): 

�  Zitatbeginn 

Die hier zu beurteilenden Geräuschimmissionen der betrachteten Nutzungen unter-
liegen großen Schwankungen. Aus diesem Grund wurden für die Beurteilung der Ge-
räuschimmissionen konservative Annahmen zu Grunde gelegt (Schönwettertage, 
Wochenende), so dass mit dem vorliegenden Schallgutachten eine Abschätzung zur 
sicheren Seite erfolgt. 

�  Zitatende 

Unter dieser Annahme wird zum Freizeitlärm  Folgendes ausgeführt: 

�  Zitatbeginn 

Nach den vorliegenden Rechenergebnissen ist festzustellen, dass die gemäß der 
vorgesehenen Planänderung zu berücksichtigenden Orientierungswerte für 
WA-Gebiete durch die einwirkenden Geräusche des Badebetriebes und seiner Ne-
benanlagen im Plangebiet durchgängig unterschritten werden (um mindestens 3 dB) . 
In dem am stärksten betroffenen Beurteilungspunkt wird der maßgebende Orientie-
rungswert von: 

WA-Gebiet(tags): IRW = 55 dB(A) 

mit 51 B(A) um rd. 4 dB(A) unterschritten. Damit ist auch eine ausreichende „Re-
serve“ für ggf. im Einzelfall (Nachbarschaftsbeschwerde, Einzelgenehmigungs-
verfahren) gem. Freizeitlärmrichtlinie bzw. TA Lärm zu berücksichtigende Ruhe-
zeitenzuschläge selbst bezüglich der hier angesetzten „guten Badetage“ gegeben. 

Dabei wird der Beurteilungspegel im Wesentlichen durch den Teilschallpegel des 
„Badestrandes“ bestimmt, für den zur Sicherheit ein um 5 dB(A) unter dem für „Spaß-
becken“ typischen Emissionswert liegender Pegel berücksichtigt wurde. 

Im Hinblick auf evtl. auftretende Maximalpegel  z.B. durch „lautes Rufen“ o.ä. ist fest-
zustellen, dass der maßgebenden Bezugspegel für WA-Gebiete tagsüber 

                                            
8) Bonk, Maire, Hoppmann; Schalltechnische Untersuchung zur Bauleitplanung der Gemeinde 

Isenbüttel: 6. Änderung des Bebauungsplanes “Erholungsgebiet Tankumsee Neufassung“; 
-08145 -; Garbsen 11.9.2008 
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(600 - 2200 Uhr) [...] im Bereich der betrachteten schutzwürdigen Nutzungen deutlich 
unterschritten wird. 

Der vorgesehene Wall zwischen Plangebiet und großem Parkplatz des Tankumsees 
führt für die unmittelbar angrenzenden Wohnhäuser zu einer nennenswerten Entlas-
tung. 

Die Ergebnisse unserer im August 1998 durchgeführten Langzeitmessungen, die wir 
mit dem Gutachten 98218 vom 04.09.1998 dokumentiert haben, führten zu einer ver-
gleichbaren Beurteilung der Geräuschsituation.  

�  Zitatende 

Im Ergebnis kann also festgestellt werden, dass die mittelbare Nachbarschaft des 
künftigen Allgemeinen Wohngebietes zu dem Erholungsgebiet Tankumsee, das 
durch die Bevölkerung intensiv in Anspruch genommen wird, auch an Tagen sehr 
starker Nutzung des Sees durch Badegäste verträglich ist. Der Lärmschutzwall zwi-
schen dem Großparkplatz und der angrenzenden Wohnbebauung, der bereits vor-
handen ist, aber planungsrechtlich nunmehr gesichert wird, trägt sogar noch zur Ver-
besserung der ohnehin verträglichen Situation bei. 

Zum Verkehrslärm  von der Kreisstraße K 117 wird im Schallgutachten weiter ausge-
führt: 

�  Zitatbeginn 

Die Verkehrslärmpegel liegen im Plangebiet weitgehend unterhalb der jeweils maß-
geblichen Orientierungswerte. Überschreitungen im Bereich der unmittelbar an die 
K 117 angrenzenden Wohnhäuser können durch den vorgesehenen straßen-
begleitenden 2,5 m hohen Wall minimiert werden. Im Erdgeschossbereich und im Be-
reich der Freiflächen werden unter Berücksichtigung des Walls im gesamten Plange-
biet am Tage die Orientierungswerte eingehalten. Der Schutz der Räume, an deren 
Fenstern es zu Überschreitungen kommt, ist über passiven Schallschutz sicherzustel-
len.  

�  Zitatende 

Insofern werden im Bebauungsplan Lärmschutzwälle entlang der K 117 mit einer 
wirksamen Schirmhöhe von 2,50 m festgesetzt. 

Diese stellen den erforderlichen Immissionsschutz für die Freiflächen und die Erdge-
schosse sicher. 

Um auch für den am stärksten betroffenen Bereich im Nordosten an der Kreisstraße 
gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse für die Nacht in den Obergeschossen sicher-
zustellen, wird passiver Schallschutz gem. DIN 4109 gegenüber Verkehrslärm fest-
gesetzt. Dies wird als angemessen erachtet, da im Obergeschoss in der Regel keine 
Freiflächennutzung stattfindet. In den Gebäuden kann entweder durch eine straßen-
abgewandte Orientierung schutzbedürftiger Nutzungen oder durch eine entsprechend 
massive Bauausführung gewährleistet werden, dass gesunde Wohn- und Arbeitsver-
hältnisse eingehalten sind. 

Zum als erforderlich angesehenen Passiven Schallschutz führt das Gutachten weiter 
Folgendes aus: 

�  Zitatbeginn 

Da im vorliegenden Fall – bedingt durch den Einfluss der K117 – die in der Nachtzeit 
zu erwartende Immissionsbelastung des Plangebiets um weniger als 10 dB(A) unter 
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der Tag-Belastung liegt, ergeben sich die in Anlehnung an die DIN 4109  [...]  berech-
neten Lärmpegelbereiche.  

�  Zitatende 

Die relevanten Lärmpegelbereiche, sind wie im Schalltechnischen Gutachten darge-
stellt, im Bebauungsplan gekennzeichnet. Die am stärksten betroffenen Grundstücke 
im äußersten Norden befinden sich mit nicht überbaubaren Teilflächen außerhalb der 
Baugrenzen in sehr geringen Umfang im Lärmpegelbereich III. Darüber hinaus liegt 
das Allgemeine Wohngebiet im Lärmpegelbereich II und I. Die Anforderungen an den 
passiven Schallschutz im Lärmpegelbereich III sind bereits bei Einhaltung der Erfor-
dernisse der Wärmeschutzverordnung gewährleistet. Insofern wird die gewählte Vor-
gehensweise als angemessen erachtet. Dies gilt insbesondere, da in den Oberge-
schossen eine reguläre Freiflächennutzung nicht stattfindet und in den Erdgeschoss-
bereichen kein Konflikt besteht. 

Hinsichtlich der Nachbarschaft zu dem Großparkplatz wurden an drei Grundstücken 
auf der Grundlage der Parkplatzlärmstudie unter Berücksichtigung eines Schönwet-
tertages in den Sommerferien die Beurteilungspegel ermittelt. Dabei wurde der vor-
handene Wall mit einer Höhe von 2 m in Rechnung gestellt. So kann festgestellt wer-
den, dass im Verhältnis zum Großparkplatz auch in der unmittelbaren Nachbarschaft 
die Orientierungswerte gem. DIN 18005 für Allgemeine Wohngebiete sicher eingehal-
ten sind. Um den vorhandenen Wall planungsrechtlich abzusichern, wird er mit einer 
Höhe von 2 m im Bebauungsplan festgesetzt. 

Weitergehend erfolgt im Süden des Allgemeinen Wohngebietes gegenüber dem 
Campingplatz die Festsetzung eines 2 m hohen Immissionsschutzwalles, um eine 
Option zu haben, bei Bedarf einen Immissionsschutzwall errichten zu dürfen, da es 
bei Campingplatznutzungen, die mit einer Umstrukturierung und Verlagerung der Mo-
bilheime an eine andere Stelle bei einer Zeltplatznutzung möglicherweise zu Interes-
senskonflikten kommen könnte, denen durch einen Immissionsschutzwall abgeholfen 
werden kann. Ein Teil dieses Walles ist derzeit bereits vorhanden und seitens der 
Mobilheim Nutzer als eine Art Steingarten/ Alpinarium gestaltet. 

Durch die gewählten Festsetzungen erachtet die Gemeinde die Anforderungen an 
gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse, die sich aus der Umwandlung des Ferien-
hausgebietes in ein Allgemeines Wohngebiet ergeben, angemessen berücksichtigt zu 
haben. 

 

2.7 Gewässer / Hochwasserschutz 

Die Hochwassersituation in Isenbüttel ist im Bereich der Mühlenriede bereits ange-
spannt.  

Gegenwärtig wird im Plangebiet das Oberflächenwasser im Bereich der Grünflächen 
vor Ort versickert; das nicht verschmutzte Oberflächenwasser im Bereich der öffentli-
chen Wege und Straßen versickert in den Randbereichen; das auf den privaten 
Grundstücken anfallende Oberflächenwasser versickert ebenfalls vor Ort oder wird 
dort zurückgehalten. Damit ist die Aufnahmefähigkeit des Bodens erreicht. 

Durch die nun zulässige, moderate Mehr-Versiegelung darf es daher nicht zu einer 
weiteren Verschärfung der vorhandenen Situation kommen. Der vorliegende Bebau-
ungsplan setzt fest, dass das auf den privaten Grundstücken anfallende Oberflä-
chenwasser muss schadlos auf diesen bewirtschaftet werden. Dieses erfolgt in Form 
von Versickerung auf den Grundstücken und ggf. einer Rückhaltung mit Überlauf auf 
die Versickerungsanlagen. Vorstellbar sind z. B. Regenwasserzisternen, Brauchwas-
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serkreisläufe, etc. Langfristig kann es durch die Festsetzung zu einer Verbesserung 
der Hochwassersituation kommen, da die Versickerung von Oberflächenwasser auf 
den privaten Grundstücken durch die Rückhaltung und ggf. Brauchwassernutzung zu-
rückgeht. 

Bei der Mühlenriede handelt es sich um ein Gewässer 2. Ordnung. Beidseitig des 
Gewässers ist entsprechend ein 5,00 m breiter Unterhaltungsstreifen festgesetzt. Der 
in der Örtlichkeit vorhandene Fuß- und Radweg wird als zulässig gesichert. 

Hinweis: 

Die Niedersächsische Landesbehörde für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz 
hat mittlerweile die Grenzen des HQ 100 (Hochwasserereignis für das in 100 Jahren 
einmal die Wahrscheinlichkeit besteht) für den Allerkanal und seine Nebengewässer-
ermitteln lassen. Dies geschieht, da die gesetzlich festgestellten Überschwemmungs-
gebiete neu gefasst werden. Zugleich werden damit die Vorranggebiete für den 
Hochwasserschutz räumlich festgelegt. Um für die Anwohner und Nutzer am 
Tankumsee den Anstoß zu gewährleisten, ist der mit Stand vom 30.09.2010 berech-
nete und am 24.11.2010 von der Niedersächsischen Landesbehörde für Wasserwirt-
schaft, Küsten- und Naturschutz vorgestellte Verlauf der Grenzen im Bebauungsplan 
gekennzeichnet. Sobald die Grenzen festgelegt sind, werden alle Vorhaben innerhalb 
der Überschwemmungsgebiete nur dann zulässig sein, wenn für sie eine Genehmi-
gung nach dem Wasserrecht erteilt wird. 

 

2.8 Flächenbilanz 

 

 ha 9) 

Allgemeine Wohngebiete: 26,04 

Verkehrsflächen:  4,86 

Grünflächen:  7,38 

Wasserflächen:  0,54 

Geltungsbereich Bebauungsplan    100 %  38,82 
 

 

                                            
9) Die Angaben erfolgen gerundet mit den daraus resultierenden Abweichungen. 
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3.0 Umweltbericht 

- wird im Bauleitplanverfahren fortgeschrieben - 

 

3.1 Einleitung 

 

3.1.1 Inhalt und Ziele des Bauleitplans 

Das rd. 39 ha große Plangebiet wird im Norden durch die Kreisstraße K 117 
(Tankumsee-Randstraße) und im Westen durch waldartige Grünflächen bzw. eben-
falls durch die K 177 begrenzt. Südlich des Plangebiets liegt ein Campingplatz und 
östlich befindet sich der Tankumsee mit seinen Uferzonen (Liegeflächen, Grill- und 
Kinderspielplatz, etc.) und das Seehotel sowie – im Nordosten – der große Sammel-
parkplatz. 

Für die vorliegende Planung ist die 3. Änderung des Urplans Erholungsgebiet 
Tankumsee von 1990 maßgeblich zu betrachten; ihre Festsetzungen insbesondere 
zu Art und Maß der baulichen Nutzung für die Baugebiete werden vorliegend über-
plant. Mit der Änderung von Sondergebieten für Ferienhäuser in allgemeine Wohnge-
biete wird der bereits mit der 17. Flächennutzungsplanänderung von 1999 dokumen-
tierte Wille der Samtgemeinde Isenbüttel nun auch in der verbindlichen Bauleitpla-
nung (Gemeinde Isenbüttel) umgesetzt: Die planungsrechtliche Absicherung der vor-
handenen Dauerwohnnutzung des bisherigen Ferienhausgebietes.  

In den in Wohnbaugebiete zu ändernden Sondergebieten (Zweckbestimmung: touris-
tisch genutztes ferienmäßiges Wohnen) wird tatsächlich zu 80 % dauerhaft gewohnt. 
5 % stellt die Ferienhausvermietung dar, 15 % die Wochenendhausnutzung (lt. Anga-
ben der Tankumsee GmbH). 

Die Gemeinde verfolgt mit der Änderung des Ferienhausgebietes in ein Wohngebiet 
folgende Planungsziele: 

·  Entsprechend der tatsächlichen Nutzung soll eine Dauernutzung Wohnen zuge-
lassen werden. Insoweit soll das Maß der baulichen Nutzung geringfügig erhöht 
werden. 

·  Die Ferienhausnutzung soll unbeschränkt weiter zulässig bleiben (also nicht nur 
"ausnahmsweise" gem. § 4 (3) Nr. 1 BauNVO) gem. § 1 (6) Nr. 2 BauNVO). 

·  Zur Gewährleistung der aufgelockerten Bebauung und Wohnruhe sollen störende 
Nutzungen eines WA möglichst weitgehend ausgeschlossen werden, ohne das 
jedoch ein WR entstehen kann. 

·  Immissionskonflikte zu zentralen Anlagen, Sport- und Freizeitanlagen sowie Ver-
kehrsflächen wurden untersucht und durch Festsetzungen geregelt. 

Weiteres Planungsziel der Gemeinde ist der Erhalt des waldartigen Charakters des 
gegenwärtigen Ferienhausgebiets. Entsprechend werden vor allem Erhaltungsfest-
setzungen für die Gehölze auf öffentlichen und privaten Flächen getroffen. 

Auswirkungen durch vorliegende Planung für Natur und Landschaft ergeben sich vor 
allem durch die maßvolle Anhebung der GRZ von 0,15 auf 0,2 (nur im Bereich des 
Sondergebietes 1) sowie die Erhöhung der maximalen Grundfläche der Hauptnut-
zung, auf die Nebenanlagen, nicht überdachte Terrassen, Garagen und Stellplätze 
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nicht angerechnet werden von 90 m² auf nun 120 m² bzw. von 35 m² auf 40 m² für 
Nebenanlagen, nicht überdachte Terrassen, Stellplätze und Garagen im ganzen Ge-
biet (ehem. SO1 und SO2). Der so ermöglichte Eingriff darf jedoch nur innerhalb der 
durch Baugrenzen definierten, überbaubaren Grundstücksfläche erfolgen, in Ergän-
zung der vorhandenen Bebauung. Die meist mit Gehölzen bestandenen Bereiche 
außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche bleiben somit erhalten. So ist von 
den öffentlich nutzbaren Flächen das mögliche "Mehr" an Bebauung in der Regel 
nicht wahrnehmbar, da die Grundstücke dicht eingegrünt bleiben. Tatsächlich wird ei-
ne zusätzliche Versiegelung von bis zu 1,47 ha ermöglicht bzw. dort, wo bereits er-
folgt, planungsrechtlich legalisiert. 

 

3.1.2 Ziele des Umweltschutzes 

Die Gemeinde berücksichtigt bei der Planaufstellung insbesondere folgende, in den 
einschlägigen Fachgesetzen und Normen festgelegte Ziele des Umweltschutzes: 

- Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft 10) 

- Schutz und Vermeidung vor/von schädlichen Umweltein- oder -auswirkungen 11)12) 

- Nachhaltige Sicherung und Wiederherstellung der Bodenfunktion 13) 

Konkrete Ziele und Bewertungsmaßstäbe werden in den umweltbezogenen Darstel-
lungen und Festlegungen des Regionalen Raumordnungsprogramms 14), des Flä-
chennutzungsplans der Samtgemeinde Isenbüttel und des Landschaftsrahmenplans 
des Landkreises Gifhorn abgeleitet. Im Sinne von § 1 a BauGB i. V. m. § 21 
BNatSchG werden diese berücksichtigt. 

Bei der Bewertung der Umweltbelange wurde der derzeitige Zustand von Natur und 
Landschaft in der Örtlichkeit zugrunde gelegt und den Festsetzungen des vorliegen-
den Bebauungsplans gegenübergestellt. Aufgrund der für verschiedene Schutzgüter 
zu erwartenden erheblichen Beeinträchtigungen sind im Bebauungsplan Ausgleichs-
maßnahmen zur Kompensation dieser Eingriffe festgesetzt. 

Diese Ausgleichsmaßnahmen werden extern durchgeführt. 

 

3.1.3 Methodik 

Grundsätzlich sind zwei Bewertungsmethoden zu unterscheiden: 

1. Die naturschutzfachliche Bewertung des Bestandes hinsichtlich der Bedeutung für 
die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und das Landschaftsbild. 

2. Die Bewertung der Umweltauswirkungen hinsichtlich ihrer Erheblichkeit. 
 

Die Untersuchungen der Umwelterheblichkeit beschränken sich in der Hauptsache 
auf das Plangebiet selbst. Hierbei werden die örtlichen Gegebenheiten ausgewertet. 
Inhaltlich wurden die Schutzgüter gem. § 1 (6) Nr. 7 BauGB untersucht. 

                                            
10) Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 
11) Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) 
12) DIN 18005 
13) Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) 
14) Zweckverband Großraum Braunschweig: Regionales Raumordnungsprogramm 2008 für den Großraum 

Braunschweig, in der aktuellen Fassung 
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Verwendete Bewertungsmodelle: 

Zur Bewertung der Erheblichkeit der Beeinträchtigungen in die Schutzgüter des Na-
turschutzes werden die "Naturschutzfachlichen Hinweise zur Eingriffsregelung in der 
Bauleitplanung" des Niedersächsischen Landesamtes für Ökologie 1/1994, Ergän-
zung 2004, und des Niedersächsischen Landesbetriebes für Wasserwirtschaft, Küs-
ten- und Naturschutz von 1/2006 angewendet. 

 

3.2 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkung en, die in der Umweltprü-
fung ermittelt wurden. 

Innerhalb der Umweltprüfung wurden die naturräumlichen Belange gegliedert nach 
den Schutzgütern Mensch, Pflanzen und Tiere, Boden, Wasser, Klima/ Luft, Land-
schaft sowie Kultur- und sonstige Sachgüter untersucht und die Auswirkungen der 
Planung auf die Schutzgüter im Umweltbericht ermittelt. 

Die Prüfung erfolgt schutzgutbezogen auf der Grundlage der Auswertung übergeord-
neter Planungen und Fachgutachten. 

 

3.2.1 Bestand 

Das rd. 39 ha große Plangebiet wird im Norden durch die Kreisstraße K 117 
(Tankumsee-Randstraße) und im Westen durch waldartige Grünflächen bzw. eben-
falls durch die K 177 begrenzt. Südlich des Plangebiets liegt ein Campingplatz und 
östlich befindet sich der Tankumsee mit seinen Uferzonen (Liegeflächen, Grill- und 
Kinderspielplatz, etc.) und das Seehotel sowie – im Nordosten – der große Sammel-
parkplatz. 

a) Arten und Lebensgemeinschaften 

Kriterium für die Bearbeitung des Schutzgutes stellen die Naturnähe des Biotops und 
das Vorkommen gefährdeter Arten dar. 

Informationsbasis für die Bestandsdarstellung des Schutzgutes sind nachfolgende 
Quellen: 

- Landschaftsrahmenplan Landkreis Gifhorn, 
- Map- Server NLWKN, Erhebungen des ehem. NLÖ, 
- Biotoptypenkartierung und 
- Rechtskräftige Bebauungspläne 

Plangebiet 

Biotoptypen: 

Für das rd. 38,82 ha große Plangebiet setzen der rechtskräftige Bebauungsplan so-
wie die 1. – 4. Änderung Sondergebiete für Ferienhäuser mit einer Grundflächenzahl 
von 0,15 bzw. 0,4 und sowie deren Erschließung und Grünflächen fest. Die Mindest-
grundstücksgröße wird mit 550 m² für Einzelhäuser und 200 m² für Reihenhäuser 
festgesetzt. 

Die Maximale Versiegelung je Grundstück wird mit der Festsetzung einer Grundflä-
che von 90 m² zzgl. Nebenanlagen (integrierte Garagen, überdachte Terrassen und 
Geräteschuppen/ Spielhäuser) bis zu 35 m² begrenzt. Dies entspricht der durch die 
o. g. festgesetzte GRZ von 0,15 bzw. 0,4 bei den jeweils festgesetzten Mindest-
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grundstücksgrößen. Bei einer Anzahl von 422 Grundstücken im Plangebiet entspricht 
dies einer max. Versiegelung von rd. 5,28 ha. 

Der Baumbestand wurde als zu erhalten festgesetzt, wobei Pflegemaßnahmen unter 
Berücksichtigung des Erhalts des Waldcharakters zugelassen wurden. 

Die Bestandssituation wird das Schutzgut wie folgt charakterisiert und bewertet: 
 
Bebauungsplan Festsetzung  Fläche-  

in ha 
Biotoptyp Fläche  

in ha 
Code Bewertung  

Sondergebiete : Grundfläche 
je Grundstück 90 m² zzgl. 
35 m² für sonstige bauliche 
Anlagen 15) 

26,04 

Versiegelung 5,28 X Wertstufe 1 

Ziergärten 20,76 PHZ Wertstufe 1 

Straßenverkehrsflächen 4,86 Versiegelung 4,86 X Wertstufe 1 

Grünflächen 7,38 Grünanlagen 7,38 PAW Wertstufe 3 

Wasserflächen 0,54 Naturfernes Still-
gewässer 

0,54 SXA Wertstufe 2 

 

Gefährdete Arten, die in den einschlägigen Roten Listen verzeichnet sind, wurden 
nicht festgestellt. 

Fauna: 

Avifauna: 
Während der Begehung wurden Vogelarten wie Amsel, Blaumeise, Feldsperling, Gar-
tenrotschwanz und Kohlmeisen angetroffen. Typische Besiedler sind darüber hinaus 
z. B., Gelbspötter, Grünfink und Klappergrasmücke, Dohle, Grauschnäpper, Elster, 
Girlitz und Kleiber. 

Säugetiere: 
Während der Begehung wurden keine besonderen Vorkommen festgestellt. Aufgrund 
der vorgefundenen Biotoptypen kann jedoch von Vorkommen von Fledermäusen, 
Marderarten und anderen Kleinsäugern ausgegangen werden. 

Bewertung 

Im Hinblick auf das Schutzgut Fauna besitzt der Planbereich eine allgemeine Bedeu-
tung. 

b) Boden 

Kriterium für die Bearbeitung des Schutzgutes stellt der Natürlichkeitsgrad dar. 

Informationsbasis für die Bestandsdarstellung des Schutzgutes sind nachfolgende 
Quellen: 

- Bodenübersichtskarte 1 : 50.000 
- Landschaftsrahmenplan 
 
Der natürliche Boden im Bereich des Plangebietes wird gemäß der Bodenübersichts-
karte 1: 50.000 (BÜK 50) durch einen Gley bestimmt. Es handelt sich hierbei um eine 
sandige Bodenart, welche eher geringe Puffer- und Filtereigenschaften und ein eher 
geringes Bindungsvermögen aufweist. 

                                            
15) Sonstige bauliche Anlagen im Sinne der Festsetzung Ziffer II.5 sind Nebenanlagen gem. § 14 

BauNVO, Garagen und Stellplätze gem. § 12 BauNVO sowie nicht überdachte Terrassen. 
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Bodenschutzgebiete bestehen im Bereich des Plangebietes nicht. 

Beeinträchtigungen des Natürlichkeitsgrades bestehen insbesondere im Bereich der 
Versiegelungen durch die Bebauung und den Straßenbau (rd. 10,14 ha). Die festge-
setzte Grundflächenzahl von 0,15 im SO1 entspricht bei einer festgesetzten Mindest-
grundstücksgröße von 550 m² inklusive der Überschreitung durch Nebenanlagen der 
festgesetzten Grundfläche von 90 m² zzgl. der 35 m². Bei einer Anzahl von 422 Bau-
grundstücken im Plangebiet entspricht dies einer planerisch vorbereiteten Versiege-
lung von insgesamt 5,28 ha. Die Erschließungsflächen nehmen insgesamt eine Flä-
che von rd. 4,86 ha ein. 

Die natürlichen Funktionen und Werte (Lebensraum, Puffer- und Filtereigenschaften) 
sind im Bereich der Versiegelungen gänzlich beseitigt worden. Im Bereich der priva-
ten Gärten sind die Funktionen und Werte wenig eingeschränkt. Im Zuge der Garten-
gestaltung und –nutzung sind kleinere Geländemodellierungen und Bodenbearbei-
tungen durchgeführt worden, die den natürlichen Boden überprägen. Im Bereich der 
Grünanlagen und Wasserflächen sind Beeinträchtigungen des natürlichen Bodens 
nicht zu erwarten. Nutzungsbedingt besteht insgesamt nur ein geringes Stoffeintrags-
risiko. 

Bewertung 

Unter Berücksichtigung der o. g. Bestandssituation und Beeinträchtigungen wird das 
Schutzgut im Bereich der überbauten Flächen (rd. 10,14 ha) der Wertstufe 3 und im 
Bereich der nicht versiegelten Flächen (rd. 20,76 ha) der Wertstufe 2 zugeordnet. Die 
rd. 7,92 ha umfassenden Grünanlagen und Wasserflächen werden der Wertstufe 1 
zugeordnet. 

c) Wasser 

Kriterium für die Bearbeitung des Schutzgutes stellt der Natürlichkeitsgrad dar. 

Informationsbasis für die Bestandsdarstellung des Schutzgutes sind nachfolgende 
Quellen: 

- Landschaftsrahmenplan Landkreis Gifhorn 

Oberflächengewässer sind im Plangebiet mit der Mühlenriede vorhanden, die das 
Plangebiet von Süden nach Norden durchfließt. Bei der Riede handelt es sich um ein 
Gewässer II. Ordnung. Beidseitig des Gewässers ist entsprechend ein 5,00 m breiter 
Unterhaltungsstreifen freizuhalten. Das Gewässer wird als naturfern charakterisiert, 
da es einen naturfernen Ausbau mit einem Regelquerschnittsprofil aufweist und einer 
Unterhaltung unterliegt. Eine naturnahe Vegetation (Röhrricht) kann dort nur in Teil-
bereichen festgestellt werden. 

Grundwasser: 

Der mittlere Grundwasserhochstand beträgt laut Bodenübersichtskarte 16 dm unter 
GOK. Die durchschnittliche Grundwasserneubildung im Bereich des Plangebietes be-
trägt rd. 100 mm/a.  

Wasserschutzgebiete, Quellen etc. bestehen im Plangebiet nicht. 

Beeinträchtigungen des Natürlichkeitsgrades bestehen insbesondere durch Versiege-
lungen durch die vorhandenen Straßen (rd. 4,86 ha) im Plangebiet. Diese sind jedoch 
nicht als erheblich zu werten, da das nicht verschmutzte Oberflächenwasser im Be-
reich der öffentlichen Wege und Straßen in den Randbereichen versickert. Das auf 
den privaten Grundstücken anfallende Oberflächenwasser versickert ebenfalls vor 
Ort. 
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In Folge des sandigen Bodenmaterials besteht eine hohe bis sehr hohe potenzielle 
Nitrat-Auswaschungsgefährdung. Diese ist jedoch aufgrund der aktuellen Nutzung 
und Vegetationsstruktur nicht wahrscheinlich. 

Bewertung 

Unter Berücksichtigung der o.g. Bestandssituation und Beeinträchtigungen wird das 
Schutzgut im gesamten Plangeltungsbereich der Wertstufe 2 zugeordnet. 

d) Luft/ Klima 

Kriterium zur Beurteilung des Schutzgutes bildet der Natürlichkeitsgrad. 

Informationsbasis für die Bestandsdarstellung des Schutzgutes sind nachfolgende 
Quellen: 

- Landschaftsrahmenplan Landkreis Gifhorn 

Großklimatisch betrachtet liegt die Gemeinde Isenbüttel gemäß den Aussagen des 
Landschaftsrahmenplans im Übergangsbereich zwischen maritimem und kontinenta-
lem Klima. 

Das örtliche Klima wird durch die Ausprägung der natürlichen und baulichen Umwelt 
beeinflusst. Für den Aspekt Klimaausgleich ist von Bedeutung, inwieweit Land-
schaftsräume eine ausgleichende Wirkung auf klimatisch belastete Bebauungsgebie-
te ausüben. 

Das Plangebiet erweist sich als ebene Fläche mit z. T. waldartigem Charakter. Inso-
fern besitzt es eine Bedeutung als Kalt- und Frischluftentstehungsgebiet. 

Beeinträchtigungen des Natürlichkeitsgrades bestehen über die globale Luftver-
schmutzung hinaus, insbesondere durch die Bebauung und Erschließungsanlagen 
(wärmespeichernde Oberflächen) sowie durch den Ziel- und Quellverkehr sowie 
durch Feuerungsanlagen in den Gebäuden (Schadstoffe). Diese werden jedoch nicht 
als erheblich gewertet. 

Bewertung 

Aufgrund seiner aktuellen Nutzung und Beeinträchtigungen ist das Schutzgut der 
Wertstufe 2 zuzuordnen. 

e) Landschaft 

Kriterium zur Beurteilung des Schutzgutes bildet die naturraumtypische Vielfalt und 
Eigenart. 

Die Informationsbasis für die Bestandsdarstellung des Schutzgutes stellt der Land-
schaftsrahmenplan des Landkreises Gifhorn dar. 

Unter dem Begriff Landschaftsbild können die Teilaspekte Vielfalt, Eigenart und 
Schönheit zusammengefasst werden. Der Begriff Landschaftsbild beschreibt keine 
absolute Größe, sondern ein Bild, das sich der Mensch individuell von seiner Land-
schaft macht. Hierbei fließen verschiedene Einflüsse ein, die er erlebt und denen er 
unterworfen ist. Weiterhin ist die Bewertung eines Landschaftsbildes vom Wertever-
ständnis der Gesellschaft abhängig und ist somit auch dem Wertewandel der Gesell-
schaft ausgesetzt. Gegenstand der Erfassung und Bewertung des Landschaftsbildes 
ist die sinnlich wahrnehmbare Erscheinungsform von Natur und Landschaft. Hierzu 
gehören die Teilaspekte Vielfalt, Eigenart und Naturnähe. Der Begriff Schönheit kann 
nicht ausreichend definiert werden, da jeder Nutzer bzw. jede Nutzergruppe ein un-
terschiedliches Schönheitsempfinden besitzt und das Schönheitsideal sich im Wandel 
der Zeit verändert. 
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Landschaftsbildrelevant sind insbesondere alle naturraumtypischen Erscheinungen 
von Oberflächenausprägung, Vegetation, Nutzung und Bebauung. 

Bei dem Plangebiet und seiner näheren Umgebung handelt es sich um einen Bereich 
mit überwiegend bedingt naturfernen und naturfernen Biotoptypen. Es handelt es sich 
um intensiv gepflegte Gärten mit einem Altbaumbestand und einem hohen Anteil an 
Scherrasenflächen. 

Bewertung 

Als locker bebautes Ferienhausgebiet mit Ziergärten und einem Altbaumbestand 
(Kiefern) besitzt das Plangebiet eine allgemeine Bedeutung und wird der Wertstufe 2 
zugeordnet. 

f) Tabellarische Zusammenfassung der Bewertung des Bestandes 

 
Bebauungsplan Festsetzung  Fläche-  

in ha 
Biotoptyp Fläche  

in ha 
Code Bewertung  

Arten und Lebensgem. 

Sondergebiete: Grundfläche je 
Grundstück 90 m² zzgl. 35 m² 
für sonstige bauliche Anlagen 
16) 

 

26,04 

    

Versiegelung 5,28 X Wertstufe 1 

Ziergärten 20,76 PHZ Wertstufe 1 

Straßenverkehrsflächen 4,86 Versiegelung 4,86 X Wertstufe 1 

Grünflächen 7,38 Grünanlagen 7,38 PAW Wertstufe 3 

Wasserfläche 0,54 Naturfernes Still-
gewässer 

0,54 SXA Wertstufe 2 

Boden 

- Versiegelungen 
- Gärten 
- Grünanlagen/Wasserflächen 

 

10,14 
20,76 

7,92 

 

Wertstufe 3 
Wertstufe 2 
Wertstufe 1 

Wasser 

- gesamtes Plangebiet 

 

38,82 

 

Wertstufe 2 

Luft/ Klima 

- gesamtes Plangebiet 

 

38,82  

 

Wertstufe 2 

Landschaftsbild 

- gesamtes Plangebiet 

 

38,82  

 

Wertstufe 2 

 

 

3.2.2 Entwicklungsprognose 

Der Bebauungsplan bereitet die faktisch bereits vollzogene Umwandlung des Ferien-
hausgebietes in ein Allgemeines Wohngebiet vor. Ohne die Planung bestünde die 
Möglichkeit, dass der Landkreis gegen baurechtswidrige Zustände, die nunmehr lega-
lisiert werden sollen, vorgehen könnte. Es könnte zu Rückbauverpflichtungen kom-
men oder zu Nutzungsuntersagungen. 

                                            
16) Sonstige bauliche Anlagen im Sinne der Festsetzung Ziffer II.5 sind Nebenanlagen gem. § 14 

BauNVO, Garagen und Stellplätze gem. § 12 BauNVO sowie nicht überdachte Terrassen. 
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3.2.3 Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung sow ie zur Kompensation 

Der Bebauungsplan überplant eine Fläche von insgesamt rd. 38,82 ha als Wohnge-
biet sowie dessen Erschließung und Begrünung. Die Größe der einzelnen Gebiete 
entspricht der der bereits rechtskräftig festgesetzten. Die Änderung hat die Umwid-
mung von Sondergebieten für Ferienhäuser zu Allgemeinen Wohngebieten mit einer 
Erhöhung der baulichen Nutzbarkeit der Baugrundstücke zum Ziel. Die Frei-, Grün- 
und Wasserflächen werden weder inhaltlich noch in der Größe verändert. 

Die flächenbezogenen Festsetzungen stellen sich wie folgt dar: 

·  "Allgemeines Wohngebiet"  gem. § 4 (2) Nr. 1 BauNVO (rd. 26,04 ha): 
1. Für die allgemeinen Wohngebiete mit der Kennzeichnung 1 wird eine Grund-

flächenzahl (GRZ) von 0,2 festgesetzt. Für die allgemeinen Wohngebiete mit 
der Kennzeichnung 2 wird eine GRZ von 0,4 festgesetzt. 

2. Die in den allgemeinen Wohngebieten zulässige Größe der Grundfläche bau-
licher Anlagen gem. GRZ darf 120 m² pro Baugrundstück nicht überschreiten. 

3. Nebenanlagen gemäß § 14 (1) BauNVO, nicht überdachte Terrassen sowie 
Stellplätze und Garagen gemäß § 12 BauNVO und nicht überdachte Terras-
sen sind dabei nicht mit anzurechnen. (§ 19 (4) BauNVO). 

4. In den allgemeinen Wohngebieten darf die zulässige Größe der baulichen An-
lagen für Nebenanlagen gemäß § 14 (1) BauNVO sowie Stellplätze und Ga-
ragen gemäß § 12 BauNVO pro Baugrundstück insgesamt 40 m² nicht über-
schreiten. 

·  Erschließung  (rd. 4,86 ha) 
1. Straßenverkehrsfläche umfasst eine Fläche von rd. 4,34 ha. Mit der Festset-

zung wird der Bestand erfasst. 
2. Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung (Fuß-, Rad- und Anliegerwe-

ge werden im Umfang von rd. 0,41 ha festgesetzt und erfassen ebenfalls den 
Bestand. 

3. Fußgängerbereiche werden im Umfang von rd. 0,11 ha festgesetzt. Hierdurch 
wird ebenfalls der Bestand erfasst. 

·  Grünflächen  (rd. 7,38 ha) 
1. Private Grünflächen (Parkanlage, Spielplatz, Schutz- und Begleitgrün) werden 

im Umfang von rd. 7,38 ha festgesetzt. Durch die Festsetzungen wird der Be-
stand erfasst und zur Erhaltung gesichert. 

·  Wasserflächen  (rd. 0,54 ha) 
1. Die Festsetzung gibt den Verlauf der Mühleriede wieder, die das Plangebiet 

von Süden nach Norden durchfließt. 

a) Schutzgut "Arten und Lebensgemeinschaften" 

Biotoptypen: 

Durch die Festsetzungen des Bebauungsplans wird der Charakter des Plangebietes 
nicht verändert. Der Grad der planerisch vorbereiteten Versiegelung auf den Bau-
grundstücken wird erhöht. Die Erhöhung ist jedoch so geringfügig und erfolgt kleintei-
lig, dass sie keine Auswirkungen auf die Bewertung des Biotoptyps hat, so dass wei-
terhin die Bewertung des Bestandes Gültigkeit hat. 

Fauna: 

Wie oben bereits beschrieben wird der Charakter des Plangebietes und somit der Le-
bensraum nicht wesentlich verändert, so dass auch weiterhin von einem Bestand wie 
unter Kapitel 3.2.1 a) Arten und Lebensgemeinschaften beschrieben auszugehen ist. 
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�  Bewertung 

Die Versiegelungen und Hausgärten werden im Umfang von 30,90 ha der Wertstufe 1 
zugeordnet. Die Grün- bzw. Parkanlagen umfassen 7,38 ha und sind der Wertstufe 3 
zugeordnet, die naturfernen Stillgewässer im Umfang von 0,54 ha der Wertstufe 2. 

b) Schutzgut "Boden" 

Durch die Planung wird die Erhöhung des Versiegelungsgrades auf den Baugrund-
stücken planerisch vorbereitet. 

Die festgesetzte Grundflächenzahl von 0,2 im WA1 entspricht in etwa bei einer fest-
gesetzten Mindestgrundstücksgröße von 550 m² inklusive der Überschreitung durch 
Nebenanlagen von 50 von Hundert (insgesamt 165 m² überbaubare Fläche) der fest-
gesetzten absoluten Obergrenze einer Grundfläche von 120 m² zzgl. der 40 m² für 
Nebenanlagen, nicht überdachte Terrassen und Gartenwege, Stellplätze, etc. 5 m² 
können daher nicht mehr ausgeschöpft werden. Bei einer Anzahl von 422 Baugrund-
stücken im Plangebiet entspricht dies einer planerisch vorbereiteten Versiegelung von 
insgesamt 6,75 ha. Im Bereich der Freiflächen auf den Baugrundstücken bereitet die 
Planung keine Änderungen vor. Zusammen mit den Erschließungsflächen wird insge-
samt eine Versiegelung von rd. 11,61 ha planerisch vorbereitet. 

Die natürlichen Funktionen und Werte (Lebensraum, Puffer- und Filtereigenschaften) 
sind im Bereich der Versiegelungen gänzlich beseitigt worden. Im Bereich der priva-
ten Gärten sind die Funktionen und Werte wenig eingeschränkt. Im Zuge der Garten-
gestaltung und -nutzung werden kleinere Geländemodellierungen und Bodenbearbei-
tungen vorgenommen, die den natürlichen Boden überprägen. Im Bereich der Park-
anlagen und Wasserflächen sind Beeinträchtigungen des natürlichen Bodens nicht zu 
erwarten. Nutzungsbedingt besteht insgesamt nur ein geringes Stoffeintragsrisiko. 

�  Bewertung 

Die rd. 11,61 ha versiegelten Flächen im Bereich der Wohngebiete und der Erschlie-
ßungsflächen werden der Wertstufe 3 zugeordnet. Die nicht versiegelten Freiflächen 
der Baugebiete (rd. 19,29 ha) werden der Wertstufe 2 zugeordnet. Die rd. 7,92 ha 
umfassenden Grünflächen und Wasserflächen werden der Wertstufe 1 zugeordnet. 

c) Schutzgut "Wasser" 

Durch die Planung wird die Erhöhung des Versiegelungsgrades auf den Baugrund-
stücken planerisch vorbereitet. 

Oberflächengewässer: Die Mühlenriede wird entsprechend des Bestandes als Was-
serfläche festgesetzt. Eine Renaturierung oder sonstige Maßnahmen zur Extensivie-
rung der Nutzung werden im Plan nicht festgesetzt. 

Grundwasser: 

Beeinträchtigungen der Grundwasserneubildung werden insbesondere durch plane-
risch vorgebereitete Versiegelungen innerhalb der Baugebiete und der Erschlie-
ßungswege (rd. 11,61 ha) vorbereitet. Diese sind jedoch nicht als erheblich zu wer-
ten, da das nicht verschmutzte Oberflächenwasser im Bereich der öffentlichen Wege 
und Straßen in den Randbereichen versickert. Das auf den privaten Grundstücken 
anfallende Oberflächenwasser versickert ebenfalls vor Ort bzw. wird dort zurückge-
halten. 

In Folge des sandigen Bodenmaterials besteht eine hohe bis sehr hohe potenzielle 
Nitrat-Auswaschungsgefährdung. Diese ist jedoch aufgrund der aktuellen Nutzung 
und Vegetationsstruktur nicht wahrscheinlich. 
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Bewertung 

Unter Berücksichtigung der o. g. Bestandssituation und Beeinträchtigungen wird das 
Schutzgut im gesamten Plangeltungsbereich der Wertstufe 2 zugeordnet. 

�  Bewertung 

Die rd. 11,61 ha versiegelten Flächen im Bereich der Wohngebiete und der Erschlie-
ßungsflächen werden der Wertstufe 3 zugeordnet. Die nicht versiegelten Freiflächen 
der Baugebiete (rd. 19,29 ha) werden der Wertstufe 2 zugeordnet. Die rd. 7,92 ha 
umfassenden Parkanlagen und Wasserflächen werden der Wertstufe 1 zugeordnet. 

d) Schutzgut "Luft/ Klima" 

Die Festsetzungen des Bebauungsplans sehen Wohngebiete und deren Erschlie-
ßung vor. Eine wesentliche Erhöhung des Verkehrsaufkommens ist nicht zu erwarten. 
Wesentliche Emissionen (Schadstoffe, Lärm) sind entsprechend in Folge der Planung 
nicht zu erwarten. 

Bewertung 

Der festgesetzte Grad der Versiegelung, die geplante Nutzung sowie die zu erwar-
tenden Beeinträchtigungen führen zu der Bewertung als Wertstufe 2 für das gesamte 
Plangebiet. 

e) Schutzgut "Landschaft" 

Durch die Festsetzungen des Bebauungsplans soll eine Nachverdichtung der vor-
handenen Bebauung ermöglicht werden. Eine Veränderung des Charakters des 
Plangebietes wird nicht erwartet.  

Bewertung 

Die Festsetzungen des Bebauungsplans stellen keine wesentliche Änderung des 
Ortsbildes dar, die mit einem weiteren Eigenartverlust verbunden wäre. Insgesamt ist 
das Plangebiet der Wertstufe 2 zuzuordnen. 
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Tabellarische Zusammenfassung der Bewertung der Pla nung 
 
Bebauungsplan Festsetzung  Fläche-  

in ha 
Biotoptyp Fläche  

in ha 
Code Bewertung  

Arten und Lebensgem. 

Sondergebiete: Grundfläche je 
Grundstück 120 m² zzgl. 40 m² 
für sonstige bauliche Anlagen 
17) 

 

26,04 

    

Versiegelung 6,75 X Wertstufe 1 

Ziergärten 19,29 PHZ Wertstufe 1 

Straßenverkehrsflächen/ We-
ge 

4,86 Versiegelung 4,86 X Wertstufe 1 

Grünflächen 7,38 Grünanlagen 7,38 PAW Wertstufe 3 

Wasserfläche 0,54 Naturfernes Still-
gewässer 

0,54 SXA Wertstufe 2 

Boden 

- Versiegelungen 
- Gärten 
- Grünanlagen/Wasserflächen 

 

11,61 
19,29 

7,92 

 

Wertstufe 3 
Wertstufe 2 
Wertstufe 1 

Wasser 

- Gesamtes Plangebiet 

 

38,82 

 

Wertstufe 2 

Luft/ Klima 

- Gesamtes Plangebiet 

 

38,82  

 

Wertstufe 2 

Landschaftsbild 

- Gesamtes Plangebiet 

 

38,82  

 

Wertstufe 2 

 

- Vermeidung/ Minimierung: 

Durch die Überplanung anthropogen stark vorgeprägter Bereiche werden die erhebli-
chen Beeinträchtigungen möglichst gering gehalten. In das Erschließungskonzept 
werden bestehende Wege einbezogen. Die bestehenden Grünflächen werden erhal-
ten. 

- Auswirkungen der Planung 

Die Auswirkungen werden anhand der Gegenüberstellung der tabellarischen Zu-
sammenfassungen des Bestandes und der Planung ermittelt. 

Im Bereich des Schutzgutes Arten und Lebensgemeinschaften  wird das Schutzgut 
entsprechend des Bestandes gewertet. Erhebliche Beeinträchtigungen werden durch 
die Planung nicht vorbereitet. Dies gilt insbesondere, da die nunmehr zugelassene 
Bebauung von 120 m² zuzügl. 40 m² für Nebenanlagen im Sinne der Festsetzung Zif-
fer II.5. vielfach bereits vorhanden ist und da die Vergrößerung eines Gebäudes von 
90 m² um 30 m² keine erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut hat. 

Das Schutzgut Boden  wird durch die Neuversiegelung von rd. 1,47 ha erheblich be-
einträchtigt (Wertstufenverlust von einer Wertstufe). 

                                            
17) Sonstige bauliche Anlagen im Sinne der Festsetzung Ziffer II.5 sind Nebenanlagen gem. § 14 

BauNVO, Garagen und Stellplätze gem. § 12 BauNVO sowie nicht überdachte Terrassen. 
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Das Schutzgut Wasser wird grundsätzlich durch die Neuversiegelung in Folge der 
Bebauung und Erschließung auf einer Fläche von rd. 1,47 ha erheblich beeinträchtigt. 
Gleichzeitig wird die Festsetzung getroffen, alles anfallende Oberflächenwasser auf 
dem jeweiligen Grundstück zu versickern. Es verbleibt keine erhebliche Beeinträchti-
gung. 

Das Schutzgut Luft/ Klima  wird durch die geplante Nutzungsintensivierung im Bau-
gebiet nicht erheblich beeinträchtigt. Ein Wertstufenverlust wird planerisch nicht vor-
bereitet. 

Das Landschaftsbild wird im gesamten Plangebiet im Bestand der Wertstufe 2 zu-
geordnet. Die Wertigkeit des Bestandes wird durch die Planung nicht erheblich beein-
trächtigt. 
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Bestand:   Planung:  

Bebauungsplan 
Festsetzung 

Fläche 
in ha 

Biotoptyp Fläche 
in ha 

Code Bewertung  Bebauungsplan 
Festsetzung 

Fläche 
in ha 

Biotoptyp Fläche 
in ha 

Code Bewertung 

Arten- und Lebens-
gemeinschaften        Arten- und Lebens-

gemeinschaften      

Sondergebiete: 
Grundfläche je 
Grundstück 90 m² 
zzgl. 35 m² für sons-
tige bauliche Anla-
gen 18) 

25,98 

Versiegelung 5,28 X Wertstufe 1  Sondergebiete: 
Grundfläche je 
Grundstück 120 m² 
zzgl. 40 m² für sons-
tige bauliche Anla-
gen 18) 

26,04 

Versiegelung 6,75 X Wertstufe 1 

Ziergärten 20,76 PHZ Wertstufe 1 Ziergärten 19,29 PHZ Wertstufe 1 

        

Straßenverkehrsflä-
chen 4,86 Versiegelung 4,86 X Wertstufe 1  Straßenverkehrsflä-

chen 4,86 Versiegelung 4,86 X Wertstufe 1 

Grünflächen 7,38 Parkanlagen 7,38 PAW Wertstufe 3  Grünflächen 7,38 Parkanlagen 7,38 PAW Wertstufe 3 

Wasserfläche 0,61 Naturfernes 
Stillgewässer 0,54 SXA Wertstufe 2  Wasserfläche 0,54 Naturfernes 

Stillgewässer 0,54 SXA Wertstufe 2 

Boden     Boden   

- Versiegelungen 
- Gärten 
- Grünanlagen/ Wasserflächen 

10,14 
20,76 

7,92 

Wertstufe 3 
Wertstufe 2 
Wertstufe 1 

 - Versiegelungen 
- Gärten 
- Grünanlagen/ Wasserflächen 

11,61 
19,23 

7,92 

Wertstufe 3 
Wertstufe 2 
Wertstufe 1 

Wasser     Wasser   

- gesamtes Plangebiet 38,82 Wertstufe 2  - gesamtes Plangebiet 38,82 Wertstufe 2 

Luft/ Klima     Luft/ Klima   

- gesamtes Plangebiet 38,82 Wertstufe 2  - gesamtes Plangebiet 38,82 Wertstufe 2 

Landschaftsbild    Landschaftsbild   

- gesamtes Plangebiet 38,82 Wertstufe 2  - gesamtes Plangebiet 38,82 Wertstufe 2 

 

                                            
18) Sonstige bauliche Anlagen im Sinne der Festsetzung Ziffer II.5 sind Nebenanlagen gem. § 14 BauNVO, Garagen und Stellplätze gem. § 12 BauNVO so-

wie nicht überdachte Terrassen. 
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- Kompensation 

Kompensation: 

Auf der Grundlage der in Kapitel 2.12 Methodik genannten Kompensationsgrundsätze 
stellt sich der Kompensationsbedarf wie folgt dar: 

Schutzgut Boden: 

1,47 ha erhebliche Beeinträchtigung Boden x 0,5 =  rd. 0,74 ha. 

Für die planerisch vorbereiteten Eingriffe in die L eistungsfähigkeit des Natur-
haushaltes besteht ein Kompensationsbedarf für das Schutzgut Boden von 
insgesamt 0,74 ha zur Aufwertung um eine Wertstufe.  

Maßnahmen: 

Innerhalb des Plangebietes werden keine Kompensationsmaßnahmen festgesetzt. 

Der Kompensationsbedarf ist extern auszugleichen. Es wird die Entwicklung einer 
Streuobstwiese in der Größe von rd. 0,5 ha auf einer bisherigen Intensivgrünlandflä-
che durch einen städtebaulichen Vertrag gesichert. Das Gelände befindet sich südlich 
des Plangebietes am "Waldfrieden" auf dem Flurstück 17 der Flur 13 in der Gemar-
kung Isenbüttel. Die Maßnahme wurde mit dem Landkreis Gifhorn abgestimmt. Die 
Fläche wurde zuvor mit der Wertstufe 1 bewertet. Als Obstwiese wird sie die Wertstu-
fe 2 – 3 erreichen. Die Maßnahme wird in dem genannten Umfang also als angemes-
sen erachtet. 

 

3.2.4 Andere Planungsmöglichkeiten 

Vor dem Hintergrund, die Dauerwohnnutzungen im Gebiet legalisieren zu wollen, be-
steht lediglich im Rahmen der Wohnbauflächendarstellung aus dem Flächennut-
zungsplan die Alternative, ein Reines Wohngebiet zu entwickeln. Ein solches stünde 
jedoch im Konflikt mit der umgebenden intensiven Erholungsnutzung am Tankumsee 
und den in Teilen vorhandenen Ferienhausnutzungen. 

Hinsichtlich des Ausnutzungsgrades bestünde grundsätzlich die Möglichkeit, eine 
Ausnutzung bis zu einer GRZ von 0,4 zu ermöglichen. Zur Wahrung des Gebietscha-
rakters einer Siedlung im Wald und auf Grund der ohnehin bestehenden Entwässe-
rungsproblematik wurden die sehr restriktiven Festsetzungen einer GRZ von 0,2 und 
der absoluten Begrenzung der zulässigen Versiegelung pro Baugrundstück gewählt. 

 

3.3 Zusatzangaben 

 

3.3.1 Verwendete Verfahren/ Hinweise auf Schwierigk eiten bei der Umweltprüfung 

In der Umweltprüfung wurden die umweltrelevanten Aussagen von Fachplänen 
(Landschaftsrahmenplan, Regionales Raumordnungsprogramm) sowie städtebauli-
chen (Flächennutzungsplan) und sonstigen Fachplanungen (Eingriffs-Ausgleichs-
Bilanzierung nach dem Bundesnaturschutzgesetz) aufbauend auf eine Vor-Ort-
Bestandsaufnahme gemäß den Vorgaben des Baugesetzbuches ausgewertet. 
Grundsätzliche Schwierigkeiten haben sich dabei nicht ergeben.  
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Eine besondere Schwierigkeit besteht darin, dass die Gemeinden nicht über einen 
Landschaftsplan verfügen. 

 

3.3.2 Überwachung der erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt 

Die in der Umweltprüfung ermittelten erheblichen Beeinträchtigungen der Umwelt – 
im Wesentlichen das Schutzgut Boden innerhalb der naturschutzfachlichen Schutzgü-
ter – werden in der Summe der Festsetzungen des Bebauungsplans i. V. m. mit der 
extern durch städtebaulichen Vertrag gesicherten Ausgleichsmaßnahme auf ein un-
erhebliches Maß reduziert, so dass durch den Bebauungsplan nach Realisierung der 
Ausgleichsmaßnahme keine erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt verbleiben. 

Unabhängig davon wird die Gemeinde im Rahmen eines Monitorings nach 5 und er-
neut nach 10 Jahren nach Rechtskraft des Bebauungsplans durch Ortstermine prü-
fen, ob die durch die Begründungsmaßnahmen beabsichtigten Funktionsverbesse-
rungen für Natur und Landschaft insbesondere im Bereich der externen Ausgleichs-
maßnahme eingetreten sind und sich als dauerhaft erwiesen haben. 

Die Ergebnisse der Ortstermine werden anhand von Fotos dokumentiert und in die 
weiteren städtebaulichen Planungen der Gemeinde einfließen. 

Die Einhaltung der Festsetzungen des Bebauungsplans obliegt zunächst der Bauauf-
sichtsbehörde. Im Hinblick auf unvorhergesehene Umweltauswirkungen wird die Ge-
meinde auf Mitteilungen der Fachbehören gem. § 4 (3) BauGB und auf mögliche 
Hinweise von Bürgern zurückgreifen und reagieren und ihre Erfahrungen in ihre künf-
tigen Planungen einbringen. 

 

3.3.3 Allgemeinverständliche Zusammenfassung 

Das rd. 39 ha große Plangebiet wird im Norden durch die Kreisstraße K 117 
(Tankumsee-Randstraße) und im Westen durch waldartige Grünflächen bzw. eben-
falls durch die K 177 begrenzt. Südlich des Plangebiets liegt ein Campingplatz und 
östlich befindet sich der Tankumsee mit seinen Uferzonen (Liegeflächen, Grill- und 
Kinderspielplatz, etc.) und das Seehotel sowie – im Nordosten – der große Sammel-
parkplatz. 

Für die vorliegende Planung ist die 3. Änderung des Urplans Erholungsgebiet 
Tankumsee von 1990 maßgeblich zu betrachten; ihre Festsetzungen insbesondere 
zu Art und Maß der baulichen Nutzung für die Baugebiete werden vorliegend über-
plant. Mit der Änderung von Sondergebieten für Ferienhäuser in allgemeine Wohnge-
biete wird der bereits mit der 17. Flächennutzungsplanänderung von 1999 dokumen-
tierte Wille der Samtgemeinde Isenbüttel nun auch in der verbindlichen Bauleitpla-
nung (Gemeinde Isenbüttel) umgesetzt: Die planungsrechtliche Absicherung der vor-
handenen Dauerwohnnutzung des bisherigen Ferienhausgebietes.  

In den in Wohnbaugebiete zu ändernden Sondergebieten (Zweckbestimmung: touris-
tisch genutztes ferienmäßiges Wohnen) wird tatsächlich zu 80 % dauerhaft gewohnt. 
5 % stellt die Ferienhausvermietung dar, 15 % die Wochenendhausnutzung (lt. Anga-
ben der Tankumsee GmbH). 

Die Gemeinde verfolgt mit der Änderung des Ferienhausgebietes in ein Wohngebiet 
folgende Planungsziele: 
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·  Entsprechend der tatsächlichen Nutzung soll eine Dauernutzung Wohnen zuge-
lassen werden. Insoweit soll das Maß der baulichen Nutzung geringfügig erhöht 
werden. 

·  Die Ferienhausnutzung soll unbeschränkt weiter zulässig bleiben (also nicht nur 
"ausnahmsweise" gem. § 4 (3) Nr. 1 BauNVO) gem. § 1 (6) Nr. 2 BauNVO). 

·  Zur Gewährleistung der aufgelockerten Bebauung und Wohnruhe sollen störende 
Nutzungen eines WA möglichst weitgehend ausgeschlossen werden, ohne das 
jedoch ein WR entstehen kann. 

·  Immissionskonflikte zu zentralen Anlagen, Sport- und Freizeitanlagen sowie Ver-
kehrsflächen wurden untersucht und durch Festsetzungen geregelt. 

Weiteres Planungsziel der Gemeinde ist der Erhalt des waldartigen Charakters des 
gegenwärtigen Ferienhausgebiets. Entsprechend werden vor allem Erhaltungsfest-
setzungen für die Gehölze auf öffentlichen und privaten Flächen getroffen. 

Auswirkungen durch vorliegende Planung für Natur und Landschaft ergeben sich vor 
allem durch die maßvolle Anhebung der GRZ von 0,15 auf 0,2 (nur im Bereich des 
Sondergebietes 1) sowie die Erhöhung der maximalen Grundfläche der Hauptnut-
zung (Wohngebäude bzw. Gebäude für die Hauptnutzung) von 90 m² auf nun 120 m² 
ohne Anrechnung von Nebenanlagen gem. § 14 BauNVO, Garagen und Stellplätzen 
gem. § 12 BauNVO. bzw. von 35 m² auf 40 m² für Nebenanlagen, nicht überdachte 
Terrassen und Gartenwege, Stellplätze und Garagen im ganzen Gebiet (ehem. SO1 
und SO2). Auch nicht überdachte Terrassen sollen bei der Ermittlung der zulässigen 
Grundfläche nicht angerechnet werden. Dazu ist in den textlichen Festsetzungen II.4 
und II.5 eine Ausnahmeregelung gem. § 31 (1) BauGB aufgenommen worden. Der so 
ermöglichte Eingriff darf jedoch nur innerhalb der durch Baugrenzen definierten, 
überbaubaren Grundstücksfläche erfolgen, in Ergänzung der vorhandenen Bebau-
ung. Die meist mit Gehölzen bestandenen Bereiche außerhalb der überbaubaren 
Grundstücksfläche bleiben somit erhalten. So ist von den öffentlich nutzbaren Flä-
chen das mögliche "Mehr" an Bebauung in der Regel nicht wahrnehmbar, da die 
Grundstücke dicht eingegrünt bleiben. Tatsächlich wird eine zusätzliche Versiegelung 
von bis zu 1,47 ha ermöglicht bzw. dort, wo bereits erfolgt, planungsrechtlich legali-
siert. 

Zur Kompensation des Eingriffes wird die Anlage und dauerhafte Pflege einer Streu-
obstwiese in der Größe von rd. 0,5 ha durch einen städtebaulichen Vertrag als exter-
ne Ausgleichsmaßnahme gesichert. Das Areal stellte sich bisher als Intensivgrünland 
der Wertstufe 1 dar und wird als Streuobstwiese entwickelt und dann der Wertstufe  
2 - 3 zugeordnet. 

 

 

4.0 Hinweise aus Sicht der Fachplanungen 

- Kampfmittelbeseitigung 

Mit Schreiben vom 24.01.2008 teilt die Zentrale Polizeidirektion Hannover, Dezer-
nat 23 – Kampfmittelbeseitigung,  Folgendes mit: 

Die alliierten Luftbilder wurden auf ihren Antrag hin ausgewertet. 

Die Aufnahmen zeigen keine  Bombardierung innerhalb des Planungs- bzw. Grund-
stücksbereiches. 
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Gegen die vorgesehene Nutzung bestehen in Bezug auf Abwurfkampfmittel keine  
Bedenken (siehe Vermerk Kartenunterlage). 

Sollten bei Erdarbeiten andere Kampfmittel (Granaten, Panzerfäuste, Minen etc.) ge-
funden werden, benachrichtigen Sie bitte umgehend die zuständige Polizeidienststel-
le, Ordnungsamt oder das Kampfmittelbeseitigungsdezernat direkt. 

- Ver- und Entsorgung 

Mit Schreiben vom 12.08.2010 gibt der Landkreis Gifhorn  folgenden Hinweis: 

Die Nutzer der Grundstücke haben ihre Müllbehälter rechtzeitig an den Tagen der Ab-
fuhr (spätestens bis 6.00 Uhr) im Bereich der öffentlichen Straße, wo die Schwerlast-
fahrzeuge der Müllabfuhr ungehindert an- und abfahren können (s. Vorgaben der 
RASt 06 unter Berücksichtigung eines 3-achsigen Müllfahrzeuges (Fahrkurve 3)), be-
reitzustellen und nach erfolgter Entleerung wieder auf ihr Grundstück zurückzuholen. 

Der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft , Küsten- und Natur-
schutz  teilt am 15.07.2010 mit, dass seine Stellungnahme ggf. in wasserrechts- oder 
sonstigen Verfahren erforderliche Stellungnahmen nicht ersetzt. 

Am 12.07.2010 gibt die Landwirtschaftskammer Niedersachsen  folgenden Pla-
nungsbeitrag. 

Die angedachten Unterhaltungsstreifen begrüßen wir, auch der Nutzung als Rad- und 
Fußweg stehen wir grundsätzlich positiv gegenüber, wir möchten Sie aber dennoch 
bitten sicherzustellen, dass Unterhaltungsmaßnahmen an der "Mühlenriede" durchge-
führt werden können. 

Mit ihrem Schreiben vom 12.07.2010 teilt die Deutsche Telekom Netzproduktion 
GmbH Folgendes mit: 

Sie bitten im Änderungsfalle Folgendes zu beachten: 

·  dass für den Ausbau des Telekommunikationsliniennetzes im Erschließungsge-
biet eine ungehinderte, unentgeltliche und kostenfreie Nutzung der künftigen 
Straßen und Wege möglich ist, 

·  dass auf Privatwegen (Eigentümerwegen) ein Leitungsrecht zugunsten der Deut-
schen Telekom AG als zu belastende Fläche festzusetzen entsprechend § 9 (1) 
Ziffer 21 BauGB eingeräumt wird, 

·  dass eine rechtzeitige Abstimmung der Lage und der Dimensionierung der Lei-
tungszonen vorgenommen wird und eine Koordinierung der Tiefbaumaßnahmen 
für Straßenbau und Leitungsbau durch den Erschließungsträger erfolgt, d.h. für 
den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie die Koordinie-
rung mit dem Straßenbau und den Baumaßnahmen der anderen Leitungsträger 
ist es notwendig, dass Beginn und Ablauf der Erschließungsmaßnahmen im Be-
bauungsplangebiet der Deutschen Telekom AG, T-Com, Technische Infra-
struktur Niederlassung Nordwest,  Ressort PTI 23, F riedrich-Seele-Str. 7, 
38122 Braunschweig  so früh wie möglich, mindestens 3 Monate vor Baube-
ginn , schriftlich angezeigt werden.  

Wenn die Veränderungen oder Verlegungen der vorhand enen Telekommunika-
tionslinien der Deutschen Telekom AG erfolgen müsse n, so bitten wir Sie, sich 
so früh wie möglich, mindestens 3 Monate vor Baubeg inn mit der Deutschen 
Telekom AG, T-Com, PTI 23, Friedrich-Seele-Str. 7, 38122 Braunschweig in Ver-
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bindung zu setzen, damit alle erforderlichen Maßnah men (Bauvorbereitung, 
Kabelbestellung, Kabelverlegung usw.) rechtzeitig e ingeleitet werden können. 

Bei der Bauausführung ist darauf zu achten, dass Beschädigungen an Telekommuni-
kationslinien vermieden werden und aus betrieblichen Gründen (z. B. im Falle von 
Störungen) jederzeit der ungehinderte Zugang zu vorhandenen Telekommunikations-
linien möglich ist. Es ist deshalb erforderlich, dass sich die Bauausführenden über die 
zum Zeitpunkt der Bauausführung vorhandenen Telekommunikationslinien der Deut-
schen Telekom AG beim PTI 23 (T-COM, Technische Inf rastruktur Niederlas-
sung Nordwest, Friedrich-Seele-Str. 7, 38122 Brauns chweig)  über die Lage in-
formieren.  
Die Kabelschutzanweisung der Deutschen Telekom AG i st zu beachten.  

- Vorbeutender Brandschutz 

Am 03.08.2010 teilt der örtliche Zivilschutzleiter  Folgendes mit:  

Ich möchte für den Träger des Brandschutzes und für den Zivilschutzleiter (Träger öf-
fentlicher Belange) darauf hinweisen, dass die Vorgaben des "Alarmplanes 
Tankumsee", der Bestandteil des Katastrophenschutzplanes des Landkreises ist, be-
züglich der An- und Abfahrtswege der Einsatz- und Rettungskräfte und der Evakuie-
rungswege für die Bevölkerung und die Besucher zu beachten ist. (s. Seiten 8-26 und 
8-27 sowie 8-34 und 8-35 des Planes). Ich konnte bei einer Vorprüfung hierzu aber 
auch kein Problem feststellen.  

Dem Plan kann ich aber nur 1 Löschwasserentnahmestelle entnehmen. Aus Sicht 
des Trägers des Brandschutzes ist es aber wegen des hohen Nadelbaumbestandes 
in dem Gebiet notwendig, alle vorhandenen Hydranten, denen Löschwasser ent-
nommen werden kann, als Löschwasserentnahmestelle vorzusehen (insgesamt 
44 St.). Hinzu kommen die Löschbrunnen Großer Parkplatz, Am Neuen Graben, 
Moorweg/Erlengrund, Lärchenalle / Vogelsangfuhren, Campingplatz (Standortplan 
wird für Sie z. K. kopiert und morgen nachgereicht).  

Der Moorweg als Brandschneise - wie bereits vorgesehen - wird ausdrücklich be-
grüßt, wurde bisher als Fahrweg für Einsatzkräfte verplant und wird auch in Zukunft 
dringend hierfür benötigt werden. Hinzu kommt, dass alle Wendehammer von Stich-
wegen als Wendeflächen für Einsatzkräfte benötigt werden. Aus diesem Grunde gilt 
ja auch seit langen Jahren bereits ein Parkverbot in diesen Flächen. 
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5.0 Ablauf des Planaufstellungsverfahrens 

 

5.1 Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (1) BauGB erfolgte am 
26.06.2007 im Rahmen eines Erörterungstermins. 

 

5.2 Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonsti ger Träger öffentlicher 
Belange 

Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 4 (1) BauGB und der Nachbargemeinden gemäß § 2 (2) BauGB wurde mit 
Schreiben vom 14.12.2007 durchgeführt mit der Aufforderung, Stellungnahmen  
– auch im Hinblick auf Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 
(4) BauGB – bis zum 11.01.2008 abzugeben. 

 

5.3 Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger ö ffentlicher Belange  

Die Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 
(2) BauGB wurde gemäß § 4a (2) BauGB parallel mit der öffentlichen Auslegung ge-
mäß § 3 (2) BauGB mit dem Entwurf des Bauleitplans mit Begründung und Umwelt-
bericht durchgeführt. 

Die Behörden und sonstigen Träger wurden mit Schreiben vom 02.07.2010 von der 
öffentlichen Auslegung bis zum 16.08.2010 gemäß § 3 (2) BauGB informiert und zur 
Stellungnahme auch im Hinblick auf die Umweltprüfung aufgefordert. 

Es wurden Hinweise zur Oberflächenentwässerung, zur übrigen Ver- und Entsorgung 
und zur Eingriffsregelung gegeben. 

 

5.4 Öffentliche Auslegung 

Die öffentliche Auslegung gemäß § 3 (2) BauGB wurde gemäß § 4a (2) BauGB paral-
lel mit der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange ge-
mäß § 4 (2) BauGB mit dem Entwurf des Bauleitplans mit Begründung und Umwelt-
bericht in der Zeit vom 16.07.2010 bis zum 16.08.2010 durchgeführt. 

Es wurden vorrangig Hinweise zum Gebietscharakter gegeben. 
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6.0 Zusammenfassende Erklärung 

 

6.1 Planungsziel 

Das rd. 39 ha große Plangebiet wird im Norden durch die Kreisstraße K 117 
(Tankumsee-Randstraße) und im Westen durch waldartige Grünflächen bzw. eben-
falls durch die K 177 begrenzt. Südlich des Plangebiets liegt ein Campingplatz und 
östlich befindet sich der Tankumsee mit seinen Uferzonen (Liegeflächen, Grill- und 
Kinderspielplatz, etc.) und das Seehotel sowie – im Nordosten – der große Sammel-
parkplatz. 

Für die vorliegende Planung ist die 3. Änderung des Urplans Erholungsgebiet 
Tankumsee von 1990 maßgeblich zu betrachten; ihre Festsetzungen insbesondere 
zu Art und Maß der baulichen Nutzung für die Baugebiete werden vorliegend über-
plant. Mit der Änderung von Sondergebieten für Ferienhäuser in allgemeine Wohnge-
biete wird der bereits mit der 17. Flächennutzungsplanänderung von 1999 dokumen-
tierte Wille der Samtgemeinde Isenbüttel nun auch in der verbindlichen Bauleitpla-
nung (Gemeinde Isenbüttel) umgesetzt: Die planungsrechtliche Absicherung der vor-
handenen Dauerwohnnutzung des bisherigen Ferienhausgebietes.  

In den in Wohnbaugebiete zu ändernden Sondergebieten (Zweckbestimmung: touris-
tisch genutztes ferienmäßiges Wohnen) wird tatsächlich zu 80 % dauerhaft gewohnt. 
5 % stellt die Ferienhausvermietung dar, 15 % die Wochenendhausnutzung (lt. Anga-
be der Tankumsee GmbH). 

Die Gemeinde verfolgt mit der Änderung des Ferienhausgebietes in ein Wohngebiet 
folgende Planungsziele: 

·  Entsprechend der tatsächlichen Nutzung soll eine Dauernutzung Wohnen zuge-
lassen werden. Insoweit soll das Maß der baulichen Nutzung geringfügig erhöht 
werden. 

·  Die Ferienhausnutzung soll unbeschränkt weiter zulässig bleiben (also nicht nur 
"ausnahmsweise" gem. § 4 (3) Nr. 1 BauNVO) gem. § 1 (6) Nr. 2 BauNVO). 

·  Zur Gewährleistung der aufgelockerten Bebauung und Wohnruhe sollen störende 
Nutzungen eines WA möglichst weitgehend ausgeschlossen werden, ohne dass 
jedoch ein WR entstehen kann. 

·  Immissionskonflikte zu zentralen Anlagen, Sport- und Freizeitanlagen sowie Ver-
kehrsflächen wurden untersucht und durch Festsetzungen geregelt. 

Weiteres Planungsziel der Gemeinde ist der Erhalt des waldartigen Charakters des 
gegenwärtigen Ferienhausgebiets. Entsprechend werden vor allem Erhaltungsfest-
setzungen für die Gehölze auf öffentlichen und privaten Flächen getroffen. 

Auswirkungen durch vorliegende Planung für Natur und Landschaft ergeben sich vor 
allem durch die maßvolle Anhebung der GRZ von 0,15 auf 0,2 (nur im Bereich des 
Sondergebietes 1) sowie die Erhöhung der maximalen Grundfläche der Hauptnut-
zung (Wohngebäude bzw. Gebäude für die Hauptnutzung) von 90 m² auf nun 120 m² 
(ohne Anrechnung von Nebenanlagen gem. § 14 BauNVO, Garagen und Stellplätzen 
gem. § 12 BauNVO) bzw. von 35 m² auf 40 m² für Nebenanlagen nicht überdachte 
Terrassen und Gartenwege, Stellplätze und Garagen im ganzen Gebiet (ehem. SO1 
und SO2). Auch nicht überdachte Terrassen sollen bei der Ermittlung der zulässigen 
Grundfläche nicht angerechnet werden. Dazu ist in den textlichen Festsetzungen II.4 
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und II.5 eine Ausnahmeregelung gem. § 31 (1) BauGB aufgenommen worden. Der so 
ermöglichte Eingriff darf jedoch nur innerhalb der durch Baugrenzen definierten, 
überbaubaren Grundstücksfläche erfolgen, in Ergänzung der vorhandenen Bebau-
ung. Die meist mit Gehölzen bestandenen Bereiche außerhalb der überbaubaren 
Grundstücksfläche bleiben somit erhalten. So ist von den öffentlich nutzbaren Flä-
chen das mögliche "Mehr" an Bebauung in der Regel nicht wahrnehmbar, da die 
Grundstücke dicht eingegrünt bleiben. Tatsächlich wird eine zusätzliche Versiegelung 
von bis zu 1,47 ha ermöglicht bzw. dort, wo bereits erfolgt, planungsrechtlich legali-
siert. Hierzu wird eine externe Ausgleichsmaßnahme zur Kompensation durch einen 
städtebaulichen Vertrag gesichert. Es wird auf dem Flurstück 17 der Flur 13 in der 
Gemarkung Isenbüttel eine Intensivgrünlandfläche der Wertstufe 1 durch Umwand-
lung in eine Streuobstwiese der Wertstufe 2 – 3 aufgewertet. 

 

6.2 Berücksichtigung der Umweltbelange und der Bete iligungsverfahren/ Abwä-
gung 

Für die Ermittlung der von der Planung betroffenen umweltrelevanten Belange hat die 
Gemeinde eine Umweltprüfung nach Baugesetzbuch durchgeführt, deren Ergebnisse 
im Umweltbericht (Kapitel 3.0 der Begründung) dokumentiert sind. 

Innerhalb der Umweltprüfung wurden Planungen, wie das Regionale Raumordnungs-
programm des Zweckverbandes Großraum Braunschweig, der Landschaftsrahmen-
plan des Landkreises Gifhorn sowie der Flächennutzungsplan der Samtgemeinde 
und die Stellungnahmen der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange in 
Bezug auf den Planungsraum ausgewertet und es fand eine örtliche Bestandsauf-
nahme statt. Diese Grundlagen wurden der Planungsabsicht gegenübergestellt.  

Gegenstand der Prüfung waren die Schutzgüter Naturschutz und Landschaftsbild, 
Mensch, Kultur und Sachgüter sowie der Bodenschutz. Die für die Belange von Natur 
und Landschaft durchgeführte Abhandlung der Eingriffsregelung nach dem Bun-
desnaturschutzgesetz kommt zu dem Ergebnis, dass durch die Erhöhung des zuläs-
sigen Versiegelungsgrades negative Einflüsse auf die einzelnen naturräumlichen 
Schutzgüter vorbereitet werden. Da diese Eingriffe im direkt betroffenen Plangebiet 
nicht ausgeglichen werden können, ist durch einen städtebaulichen Vertrag eine ex-
terne Ausgleichsmaßnahme gesichert worden. Im Umfang von 0,5 ha wird eine 
Streuobstwiese angelegt, die extensiv zu pflegen ist. Es wird auf dem Flurstück 17 
der Flur 13 in der Gemarkung Isenbüttel eine Intensivgrünlandfläche der Wertstufe 1 
durch Umwandlung in eine Streuobstwiese der Wertstufe 2 – 3 aufgewertet. Die Ein-
griffe in die Schutzgüter werden in der Summe insofern auf ein unerhebliches Maß 
reduziert bzw. kompensiert. 

Seitens der unteren Naturschutzbehörde beim Landkreis Gifhorn wurde im Rahmen 
des Verfahrens nach der konkreten Ausgleichsmaßnahme gefragt. Diese ist im Vor-
feld des Satzungsbeschlusses mit der unteren Naturschutzbehörde abgestimmt und 
von dort für Gut geheißen worden.  

Der genaue zeitliche Ablauf der Beteiligungsverfahren ist dem Punkt 5.0 Ablauf des 
Planaufstellungsverfahrens der Begründung zu entnehmen. 

 

 



B-Plan "Erholungsgebiet Tankumsee Neufassung“, 6. Änderung  

Gemeinde Isenbüttel / Gemeinde Calberlah, Landkreis Gifhorn 

 

 

Büro für Stadtplanung  Dr.-Ing. W. Schwerdt Braunschweig 

- 41 -

7.0 Verfahrensvermerk 

Die Begründung mit Umweltbericht hat mit den zugehörigen Beiplänen gem. § 3 (2) 
BauGB vom 16.07.2010 bis einschließlich 16.08.2010 öffentlich ausgelegen. 

Sie wurde unter Berücksichtigung und Einschluss der zu den Bauleitplanverfahren 
eingegangenen Stellungnahmen in der Sitzung am 20.12.2010 durch den Rat der 
Gemeinde Isenbüttel und in der Sitzung am 11.05.2011 durch den Rat der Gemeinde 
Calberlah beschlossen. 
 
 
Isenbüttel, den 23.5.2011 Calberlah, den 23.5.2011 

 
 
Gez. Peter Zimmermann Siegel Siegel gez. Jochen Gese 
(Gemeindebürgermeister) (Gemeindebürgermeister) 

 

 

 

 

Anlage 

- Baumschutzsatzung 



B-Plan "Erholungsgebiet Tankumsee Neufassung“, 6. Änderung  

Gemeinde Isenbüttel / Gemeinde Calberlah, Landkreis Gifhorn 

 

 

Büro für Stadtplanung  Dr.-Ing. W. Schwerdt Braunschweig 

- 42 -

 Anlage zur Begründung  
 

 

Baumschutzsatzung 
 


